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EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

INFORMATIONEN

DER RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 26. Juni 1964

zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen

( 64/432 /EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT - Die Verordnung Nr. 20 des Rates ersetzt die

vielfältigen traditionellen Schutzmaßnahmen an
der Grenze durch eine einheitliche Regelung,
•um insbesondere den innergemeinschaf11ichen
Handelsverkehr zu erleichtern ; die für Rind
fleisch vorgesehene Verordnung zielt ebenfalls
auf die Beseitigung von Handelshemmnissen im
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr ab .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbe
sondere lauf die Artikel 43 und 100 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Par
laments 0),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und So
zialausschusses (2),

Die Anwendung der genannten Verordnun
gen wird so lange nicht die erwartete Wirkung
haben, als der innergemeinsichaftliche Handels
verkehr mit Rindern und Schweinen durch die
derzeitigen Unterschiede zwischen den vieh
seuchenrechtilichen Vorschriften der Mitglied
staaten behindert wird.

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung Nr . 20 des Rates über die
schrittweise Errichtung einer gemeinsamen
Marktoirganisation für Schweinefleisch (3) wird
bereits angewendet ; eine ähnliche Verordnung
ist für Rindfleisch vorgesehen ; beide Verord
nungen regeln auch den Handel mit Lebendvieh .

Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik
und parallel zu den bereits erlassenen oder in
Vorbereitung befindlichen Verordnungen über
die schrittweise Errichtung gemeinsamer Markt
oirganisationen sind Maßnahmen zu treffen, um
die genannten Unterschiede zu beseitigen ; es ist.
daher erforderlich , die viehseuchenrechtlichen
Vorschriften der Mitgliiedstaaten einander anzu
gleichen.

(M AB Nr. 61 vom 19 . 4. 1963 , S. 1254/63 .
( 2 ) Siehe Seite 2009 /64 dieses Amtsblatts .
(3 ) AB Nr. 30 vom 20. 4 . 1962 , S. 945/62 .
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men, das Gutachten eines tierärztlichen Sach
verständigen einzuholen , der aus einer von der
Kommission aufgestellten Liste ausgewählt
wird .

Ohne auf dem Gebiet des: Gesundheitsschut
zes Risiken einzugehen, wird es als möglich an
gesehein, in bestimmten Fällen und für be
stimmte Tierarten die in dieser Richtlinie vor
gesehenen allgemeinen Vorschriften dadurch
elastisch zu gestalten, daß den Bestimmungs
ländern eingeräumt wird, allgemeine oder be
sondere Abweichungen zuzulassen .

Auf einigen Gebieten, auf denen sich beson
dere Probleme ergeben, kann die Angleichung
der Vorschriften der Mitgliedstaaten erst nach
eingehender Prüfung verwirklicht werden.

Für die Anlagen B bis D ist ein vereinfach
tes Änderungsverfahren vorzusehein , da die darin
erwähnten Regeln technischer Art sind und (der
Entwicklung unterliegen ; es erscheint daher
zweckmäßig, die Kommission damit zu betrauen,
solche Änderungen nach Anhörung der Mitglied
staaten vorzunehmen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Die Mitgliedstaaten haben nach Artikel 36
des Vertrages das Recht, die zum Schutz der Ge
sundheit und d^es Lebens von Menschen und
Tieren gerechtfertigten Einfuhr-, Ausfuhr- und
Durchfuhrverbote oder -beschränkungen auf
rechtzuerhalten ; dieses Recht entbindet sie je
doch nicht von der Verpflichtung , die den Ver
boten und Beschränkungen zugrunde liegenden
Vorschriften einander anzugleichen , soweit die
zwischen ihnen bestehenden Unterschiede die
Verwirklichung und das Funktionieren der ge
meinsamen Agrarpolitik erschweren .

Im Rahmen dieser Angleichung muß dem
Versanidland die Verpflichtung auferlegt wer
den, dafür zu. sorgen, daß die für den innerge
meinsch&ftlichen Handelsverkehr bestimmten
Zucht-, Nutz- und Schlachtrinder und -schweine,
ferner die Herkunfts- und Verladeorte dieser
Tiere sowie die Transportmittel bestimmte ve~
terinärpolizeiliche Voraussetzungen erfüllen, um
sicherzustellen, daß diese Tiere keine Quelle für
die Verbreitung ansteckender Krankheiten
werden.

Damit die Mitgliedstaaten diie Gewähr dafür
haben, daß diese Voraussetzungen beachtet wer
den, ist es notwendig, daß eine Gesundheitsbe
scheinigung durch einen amtlichen Tierarzt aus
gestellt wird ; die Bescheinigung muß die Tier
sendungen bis zum Bestimmungsort begleiten .

Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit
haben, zu verbieten, daß Rinder und Schweine
in ihr Hoheitsgebiet verbracht werden , wenn
festgestellt wird, daß diese von einer anstecken
den Krankheit befallen, einer solchen Erkran
kung verdächtig sind , oder, ohne selbst erkrankt
zu sein, eine solche Krankheit übertragen kön
nen, oder wenn die Tiere nicht den von der Ge
meinschaft erlassenen viehseuchenrechtlichen
Vorschriften entsprechen .

Es ist nicht gerechtfertigt , dein Mitgliedstaa
ten zu erlauben, aus anderen als veterinärpoli
zeilichen Gründen das Verbringen von Rindern
und Schweinen in ihr Hoheitsgebiet zu ver
bieten ; dem Absender oder seinem Bevollmäch
tigten muß daher auf Antrag die Möglichkeit
gegeben werden, die Tiere in das Versandland
zurückzubeordern, sofern dem keine veterinär
polizeilichen Bedenken entgegenstehen .

Um den Beteiligten die Möglichkeit zu geben,
die Gründe für ein Verbot oder eine Beschrän
kung zu beurteilen, muß dem Absender oder sei
nem Bevollmächtigten sowie de..; zuständigen
Zentralbehörde des Versand!andes eine Begrün
dung für das Verbot oder die Beschränkung ge
geben werden.

Dem Absender ist im Falle eines Streits
zwischen ihm und der Behörde des Bestim
mungslandes über die Berechtigung eines Verbots
oder einer Beschränkung das Recht einzuräu

Artikel 1

Diese Richtlinie bezieht sich auf den inner
gemeinischaftlichen Handeisverkehr mit Zucht-,
Nutz- und Schlachtrindern sowie Zucht-, Nutz
und Sohl achtschweinen.

Artikel 2

- Im Sinne dieser Richtlinie sind :

a) Betrieb : landwirtschaftlicher Betrieb oder
amtlich überwachter Händlevstall , der im Ho
heitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt und in dem
Zucht-, Nutz- oder Schlachttiere üblicherweise
gehallten oder aufgezogen werden ;

b) Schlachttiere : Rinder und Schweine, die
dazu bestimmt sind, sofort nach ihrer Ankunft
im Bestimmungsland unmittelbar zu einem
Schlachthof oder auf einen Markt, der an einen
Schlachthof angrenzt, gebracht zu werden ; die
Vorschriften dieses Marktes dürfen den Abtrieb
sämtlicher Tiere, vor allem nach Beendigung
des Marktes, nur zu einem von der zuständigen
Zentralbehörde dafür bestimmten Schlachthof
gestatten. In letzterem Fall müssen die Tiere
spätestens innerhalb zweiundsiebzig Stunden
nach Ankunft auf dem Markt in diesem
Schlachthof geschlachtet werden.
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c) Zucht- und Nutztiere : Rinder und Schweine
außer den unter Buchstabe b) genannten, insbe
sondere solche, die zur Zucht , zur Erzeugung
von Millich, zur Mast oder zur Verwendung als
Zugtiere bestimmt sind ;

d) Tuberkulosefreies Rind : Rind , das den in
der Anlage A unter I 1 genannten Bedingungen
entspricht ;

e) Amtlich anerkannter tuberkulosefreier
Rinderbestand: Rinderbestand , der den in der
Anlage A unter I 2 genannten Bedingungen ent
spricht ;

f) Brucellosefreies Rind : Rind, das den in der
Anlage A unter II A 1 genannten Bedingungen
entspricht;

g) Amtlich anerkannter brucellosefreier Rin
derbestand : Rinderbestand, der den in der An
lage A unter II A 2 genannten Bedingungen
entspricht ;

h) Brucellosefreier Rinderbestand: Rinder
bestand, der den in der Anlage A unter II A 3
genannten Bedingungen entspricht ;

i) Brucellosefreies Schwein : Schwein , das den
in der Anlage A unter II B 1 genannten Bedin
gungen entspricht ;

k) Brucellosefreier Schweinebestand : Schwei
nebestand, der den in der Anlage A unter II B 2
genannten Bedingungen entspricht ;

1) Seuchenfreie Zone : Zone mit einem Durch
messer von 20 km, in der nach amtlicher Fest
stellung seit mindestens 30 Tagen vor der Ver
ladung

i) bei Rindern : kein Fall von Maul- und
Klauenseuche,

ii) bei Schweinen : kein Fall von Maul- und
Klauenseuche, von Schweinepest oder an
steckender Schweinelahme (Teschener
Krankheit)

aufgetreten ist ;

m) Anzeigepflichtige Krankheiten : in Anlage
E aufgeführte Krankheiten ;

n) Amtlicher Tierarzt: von der zuständigen
Zentralbehörde des Mitgliedistaiats bezeichneter
Tierarzt;

o) Versandland : Mitgliedstaat, von dem aus
Rinder und Schweine in einen anderen Mitglied
Staat versandt werden ;

p) Bestimmungsland : Mitgliedstaat, in den
Rinder und Schweine aus einem anderen Mit
gliedstaat versandt werden.

eines anderen Mitgliedstaats nur Rinder und
Schweline versandt werden, die den allgemeinen
Bedingungen nach Absatz (2) — gegebenenfalls
unter Berücksichtigung des Absatzes (7 ) — so
wie den für bestimmte Kategorien von Rindern
und Schweinen in den Absätzen (3) bis (6) vor
gesehenen besonderen Bedingungen entsprechen .

(2) Die unter .diese Richtlinie fallenden Rin
der und Schweine müssen :

a) am Tage der Verladung frei von klini
schen Anzeichen einer Krankheit sein ;

b) in einem Betrieb erworben worden sein ,
der auf Grund amtlicher Feststellung folgenden
Bedingungen entspricht :

i) er muß im Mittelpunkt einer seuchen
freien Zone liegen ,

ii) in dem Betrieb selbst darf seit mindestens
3 Monaten vor der Verladung kein Fall
von Maul- und Klauenseuche oder Rin
derbrucellose und — wenn es sich um
Schweine handelt — kein Fall von
Maul- und Klauenseuche, Rinder- und
Schweinebrucelloise, Schweinepest oder
ansteckender Schweinelähme (Teschener
Krankheit) aufgetreten sein ;

iii ) in dem Betrieb dürfen dies weiteren seit
mindestens 30 Tagen vor der Verladung
keine sonstigen auf die (betreffende Tier
art übertragbaren anzeigepflichtigen
Krankheiten aufgetreten sein .

c) wenn es sich um Zucht- und Nutztiere
handelt, während der letzten 30 Tage vor der
Verladung in dem unter Buchstabe b) bezeichne
ten Betrieb gehalten worden sein ; der amtliche
Tierarzt kann bescheinigen, daß die Tiere wäh
rend der letzten 30 Tage vor der Verladung in
dem Betrieb gehalten worden sind , wenn es sich
um nach Maßgabe des Buchstaben d) gekenn
zeichnete und unter amtlicher tierärztlicher
Aufsicht stehende Tiere handelt und demnach
die Zugehörigkeit der Tiere zum Betrieb be
scheinigt werden kann ;

d) durch amtliche oder amtlich anerkannte
Ohrmarken gekennzeichnet sein, an deren Stelle
bei Schweinen ein dauerhafter, die Identifizie
rung sicherinder Stempelaufdruck treten kann ;

e) unmittelbar vom Betrieb zur Verladestelle
befördert werden, und zwar

i) -abgesondert von allen anderen Klauen
tieren mit Ausnahme der Rinder und
Schweine, die den im innergerneinschaft
lichen Handelsverkehr geltenden Bedin
gungen entsprechen,

ii) getrennt nach Zucht- und Nutztieren und
nach Schlachttieren ;

Artikel 3

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, daß
aus seinem Hoheitsgebiet in das Hoheitsgebiet
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iii) in vorher gereinigten und mit einem im
Versaindland amtlich zugelassenen Mitteil
desinfizierten Transportmitteln, Behältern
uinid ^gegebenenfalls unter Verwendung
ebenso behandelter Anbindevorrich
turngen;

f) nach Maßgabe des Buchstaben e) von der
Verladestelle aus zum Transport ins Bestim
mungsland verladen werden ; die Verladestelle
muß im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone
liegen;

g) nach der Verladung in kürzester Frist der
Grenzübergangsstelle des Versandlandes, an der
die Abfertigung erfolgen soll , unmittelbar zuge
leitet werden ;

h) während des Versands in das Bestim
mungsland von einer Gesundheitsbescheinigung
nach Anlage F (Muster I bis Muster IV) begleitet
werden, die am Tage der Verladung zumindest
in der Sprache des Bestimmungslandes ausge
stellt sein muß und von diesem Tage an 10 Tage
Gültigkeit hat.

(3) Zucht- und Nutzrinder müssen außerdem

a) spätestens 15 Tagte oder frühestens 4 Mo
nate vor der Verladung gegen die Maul- und
Klauenseuchetypen A, O und C mit einem von
der zuständigen Behörde des Versandlandes zu
gelassenen und geprüften Impfstoff , der auf der
Grundlage inaktivierter Viren hergestellt ist,
schutzgeimpft worden sein ;

b) aus einem amtlich anerkannten tuber
kulosefreien Rinderbestand stammen und selbst
tuberkulosefrei sein, insbesondere bei einer
nach den Bestimmungen der Anlagen A und B
durchgeführten intradermialen Tuberkulinprobe
negativ reagiert haben ;

cj aus einem amtlich anerkannten brucel
losefreien Rinderbestand stammen und selbst
brucellosefrei sein , insbesondere bei einer nach
den Bestimmungen der Anlagen A und C durch
geführten Blutserumagglutimaticn einen Titer
von weniger als 30 internationalen Agglutina
tionseinheiten pro Milliliter aufgewiesen haben ;

d) wenn es sich um milchgebende Rinder
handelt, frei von klinischen Anzeichen einer
Euterentzündung sein ; darüber hinaus darf eine
nach den Bestimmungen der Anlage D durchge
führte Milchanalyse weder zur Feststellung
von Anzeichen eines charakteristischen Entzün
dungszustandes noch zur Feststellung spezifisch
pathogener Keime geführt haben .

(4) Zucht- und Nutzschweine müssen außer
dem aus einem bruoellosefreien Schweinebe
stand stammen und selbst bruicellosefrei sein,
insbesondere bei einer nach den Bestimmungen
der Anlagen A und C durchgeführten Blut

serumagglutination einen Titer von weniger als
30 Internationalen Agglutinytionseinheiten pro
Milliliter aufgewiesen haben ; die Durchfüh
rung der Blutserum,agglutination ist nur bei
Schweinen erforderlich, die mehr als 25 Kilo
gramm wiegen.

(5) Schlachttiere dürfen außerdem nicht zu
Rindern oder Schweinen gehören, die im Rah
men eines von einem Mitgliedstaat durchgeführ
ten Seuchentiilgungsverfahrens auszumerzen
sind.

(6) Schlaehtrinder, soweit sie älter als vier
Monate sind, müssen außerdem

a) spätestens 15 Tage oder frühestens 4 Mo
natie vor der Verladung gegen die Maul- und
Kliauenteuehetypen Ä, O und C mit einem von
der zuständigen Behörde des Versandlandes zu
gelassenen und geprüften Impfstoff, der auf der
Grundlage inaktivierter Viren hergestellt ist,
schutzgeimpft worden sein; bei wiedergeimpften
Rindern aus Mitgliedstaaten, in denen diese
Tiere jährlich schutzgeimpft und bei Auftreten
der Maul- und Klauenseuche systematisch ab
geschlachtet werden, darf die Impfung jedoch
bis zu 12 Monaten zurückliegen ;

b) wenn sie nicht aus einem amtlich aner
kannten tuberkulosefreien Rinderbestand stam
men, negativ auf eine nach den Bestimmungen
der Anlagen A und B durchgeführten intrader
male Tuberkulinprobe reagiert haben;

c) wenn sie weder aus einem amtlich aner
kannten hruceliosefreien noch aus einem brucel
losefreien Rinderbestand stammen, bei einer
nach den Bestimmungen der Anlagen A und C
durchgeführten Blutserumagglutination einen
Titer von weniger als 30 Internationalen Agglu
tinationseinheiten pro Milliliter aufgewiesen
haben.

(7) Zum innergemeinschaftlichen Handelsver
kehr sind auch zugelassen : Zucht-, Nutz- und
Schlachttiere, die auf einem zum Versand in
einen anderen Mitgliedstaat amtlich zugelasse
nen Markt erworben worden siind , sofern dieser
folgenden Bedingungen entspricht:

a) er muß unter der Aufsicht eines amtlichen
Tierarztes stehen ;

b) er muß im Mittelpunkt einer seuchen
freien Zone liegen und darüber hinaus an einem
Ort abgehalten werden, an dem am gleichen
Tage kein anderer Vieihmarkt stattfindet ;

c) er darf — nach vorhergehender Desinfek
tion — entweder nur als Markt für Zucht- und
Nutztiere oder nur als Markt für Schlachttiere
dienen, wobei alle aufgetriebenen Tiere den für
sie geltenden Bedingungen für den innergemein
schaftlichen Handelsverkehr, wie sie in den Ab
sätzen (2) bis (6) sowie in Artikel 4 vorgeschriie
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b) wenn es sich um Sohlachtiere handelt, seit
mindestens 3 Monaten,
vor dem Versandtag im Hoheitsgebiet des ver
sendenden Mitgliedstaats gehalten worden sein.

Wenn diese Tiere jünger sind als 6 bzw. 3
Monate, müssen sie seit ihrer Geburt im Hoheits
gebiet des versendenden Mitgliedstaats gehal
ten worden sein .

(2) In allen Fällen des Absatzes ( 1) sind ent
sprechende Angaben in die Gesundheitsbeschei
nigung nach Anlage F (Muster I bis Muster IV)
aufzunehmen.

Artikel 5

Werden die in Artikel 3 Absatz (3) Buch
stabe a) und Absatz (6) Buchstabe a) bezeichne
ten Impfstoffe nicht in einem Mitgliedstaat her
lgestellt, so sind sie in einem anderen Mitglied
sstaat zu erwerben, es sei denn, daß neue wissen
schaftliche Erkenntnisse oder ein Mangel an bis
her als geeignet anerkannten Impfstoffen einen
Erwerb außerhalb der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft notwendig machen. Falls künftig
andere Typen des Maul- und Klauenseuchevirus
als die Typen A, O und C oder Varianten dieser
Typen auftreten sollten, gegen die die bisher
verwendeten Impfstoffe keinen oder nur einen
unvollständigen Schutz bieten, kann jeder Mit
gliedstaat beschleunigt die erforderlichen Maß
nahmen für eine entsprechende Impfstoffzusam
mensetzung und die Anwendung dieser Impf
stoffe treffen. Gleichzeitig unterrichtet er hier
von die anderen Mitgliedstaaten und die Kom
mission . Die Kommission kann veranlassen, daß
Beratungen über die getroffenen und gegebenen
falls zu treffenden Maßnahmen aufgenommen
werden .

ben sind, entsprechen müssen. Insbesondere
müssen die Tiere nach Absatz (2) Buchstabe e)
auf den Markt befördert worden sein . Diese
Tiere können, bevor sie von dem Betrieb oder
dem den Bestimmungen dieses Absatzes ent
sprechenden Markt zur Verladestelle verbracht
werden, auf einem amtlich überwachten Sam
melplatz aufgetrieben werden, sofern dieser die
für den Markt festgelegten Bedingungen erfüllt .

Auf solchen Märkten erworbene Tiere müs
sen unmittelbar von diesem Markt bzw. Sam
melplatz nach Absatz (2) Budistaben e) und g)
der Verladestelle zugeleitet und in das Bestim
mungsland versandt werden.

Die Zeit einer "Versammlung solcher Tiere
außerhalb des Herkunftsbetriebes, namentlich
auf dem Markt, dem Sammelplatz oder der Ver
ladestelle selbst, (ist auf die in Absatz (2) Buch
stabe c) vorgesehene 30-Tage-Frist anzurechnen,
sofern die Zeit 4 Tage nicht überschreitet .

(8) Das Versandland gibt an, welche Märkte
im Sinne des Absatzes (7) als Märkte für Zucht
und Nutztiere oder als Märkte für Schlachttiere
zugelassen werden. Es teilt diese Zulassungen
den zuständigen Zentralbehörden der anderen
Mitg'l iedstaaten und der Kommission mit .

(9) Das Versandland regelt , in welcher Weise
die amtliche Überwachung der in Absatz (7)
vorgesehenen Märkte und Sammelplätze im ein
zelnen durelhzuführen ist und vergewissert sich ,
daß diese Überwachung durchgeführt wird .

( 10) Im Fall des Absatzes (7) sind entspre
chende Angaben in die Gesundheitsbescheini
gungen nach Anlage F (Muster I bis Muster IV)
aufzunehmen.

( 11) Das Versandland regelt, in welcher Weise
die amtliche Überwachung der Händlerställe im
einzelnen durchzuführen ist und vergewissert
sich, daß diese Überwachung durchgeführt wird.

( 12) War der Betrieb oder war die Zone we
gen des Auftretens einer auf die betreffende
Tierart übertragbaren Krankheit amtlich ange
ordneten Sperrmaßnahmen unterworfen, so be
ginnen die in Absatz (2) Buchstabe b) unter
Ziffer ii) und iii) und Artikel 2 Buchstabe 1) be
zeichneten Fristen von dem Zeitpunkt an zu
laufen, zu dem diese Sperrmaßnahmen amtlich
aufgehoben wurden.

Artikel 6

( 1) Jeder Mitgliedstaat teilt den anderen Mit
gliedstaaten und der Kommission das Verzeich
nis der Grenzübergangsstellen mit , die beim
Verbringen von Rindern und Schweinen in sein
Gebiet zu benutzen sind.

Sofern die Beachtung der viehseuehenrecht
lichen Vorschriften gewährleistet ist , sind bei
der Wahl der Grenzübergangsstellen, an denen
die Abfertigung erfolgen soll , die Vermarktungs
wege und alle in Frage kommenden Transport
mittel zu berücksichtigen.

(2) Jedes Bestimmungsland kann verlangen,
daß es vom Absender oder von dessen Bevoll
mächtigten im voraus über die Ankunft eines
Rinder- oder Schweinetrans|ports in seinem Ho
heitsgebiet, über Gattung, Art und Zahl der
Tiere, die Grenzübergangsstelle sowie die vor
aussichtliche Ankunftszeit unterrichtet wird. Es
kann jedoch nicht verlangen, daß ihm diese Mit
teilung früher als 48 Stunden vor der Ankunft
des Transports im seinem Hoheitsgebiet zugeht .

Artikel 4

( 1 ) Alle für den innergemeinschaftlichen Han
delsverkehr bestimmten Tiere müssen

a) wenn es sich um Zucht- und Nutztiere
handelt, seit mindestens 6 Monaten,
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larndes die erforderlichen Untersuchungen durch
führen zu lassen und ihr deren Ergebnis unver
züglich mitzuteilen .

( 7) Die nach den Absätzen (3), (4) und (5 )
getroffenen Entscheidungen der zuständigen Be
hörde sind dem Absender oder seinem Bevoll
mächtigten mitzuteilen und zu begründen . Auf
Antrag müssen diese mit Gründen versehenen
Entscheidungen dem Antragsteller unverzüglich
schriftlich mitgeteilt werden ; ihnen muß eine
Belehrung beigefügt sein , aus welcher der An
tragsteller entnehmen kann, welche Rechts
mittel oder Rechtsbehelfe das geltende Recht
vorsieht und in welcher Form und innerhalb
welcher Frist sie eingelegt werden müssen .
Diese Entscheidungen sind ebenfalls der zu
ständigen Zentralbehörde des Versandlandes
mitzuteilen .

Artikel 7

(3) Jedes Bestimmungsland kann das Verbrin
gen von Rindern oder Schweinen in sein Ho
heitsgebiet untersagen, wenn bei einer von
einem amtlichen Tierarzt an der Grenzüber
gangsstelle vorgenommenen Untersuchung fest
gestellt wurde, daß :

a) idiese Tiere von einer anzeigepflichtigen
Tierkrankheit befallein sind oder ein Krankheits
oder Ansteckungsverdacht besteht, oder

b) die Bestimmungen der Artikel 3 und 4
bei diesen Tieren nicht beachtet worden sind .

Das Bestimmungsland kann in Fällen , in de
nen ein Krankheits- oder Ansteckungsverdacht
einer anzeigepflichtigen Krankheit besteht , die
zur Aufklärung solcher Fälle notwendigen Maß
nahmen einschließlich der Quarantäne treffen.

Die auf Grund der Sätze 1 und 2 getroffenen
Entscheidungen müssen auf Antrag des Absen
ders oder seines Bevollmächtigten die Rückbe
förderung zulassen, sofern dem keine vetexinär
pölizeilichen Bedenken entgegenstehen .

(4) Wenn die Einfuhr der Tiere aus einem der
in Absatz (3 ) Buchstabe a) genannten Gründe
verboten wurde und vom Versandland oder ge
gebenenfalls vom Transitland nicht binnen
8 Stunden eine Rückbeförderung genehmigt
wird, so kann von der zuständigen Behörde des
Bestimmungslandes die Schlachtung oder Tö
tung der betreffenden Tiere angeordnet werden.

( 5 ) Die Schlachttiere müssen nach dem Ein
treffen im Schlachthof binnen kürzestier, den
veterinärpolizeilichen Forderungen entsprechen
der Frist geschlachtet werden . Schiachttiere , die
sofort nach ihrer Ankunft im Bestimmungsland
auf einem an einen Schlachthof angrenzenden
Markt gebracht werden, dessen Vorschriften den
Abtrieb sämtlicher Tiere, vor allem nach Be
endigung des Marktes , nur zu einem von der
zuständigen Zentralbehörde dafür genehmigten
Sohlachthof gestatten, müssen binnen 72 Stun
den nach Ankunft auf dem Markt in diesem
Schlachthof geschlachtet werden .

Die zuständige Behörde des Bestimmungs
landes kann aus veterinärpolizeilichen Gründen
den Schlachthof bestimmen, an den Schlacht
tiere geleitet werden müssen.

( 1 ) Die Bestimmungsländer können für den
Einzelfall oder allgemein einen oder mehreren
Versand ] ändern Genehmigungen erteilen, wo
nach in ihr Hoheitgebiet eingeführt werden dür
fen :

A. Zucht-, Nutz- und Schlachtrinder:

a) die in Abweichung von Artikel 3 Absatz (3)
Buchstabe a) oder Absatz (6 ) Buchstabe a ) nicht
gegen Maul- und Klauenseuche geimpft worden
sind , wenn im Versandland und An den in Be
tracht kommenden Transitländern nach amt
licher Feststellung seit mindestens 6 Monaten
vom Tage der Verladung an kein Fall von Maul
und Klauenseuche aufgetreten ist ;

b) die in Abweichung von Artikel 3 Absatz (3)
Buchstabe a) oder Absatz (6) Buchstabe a) frü
hestens 10 Tage vor der Verladung mit einem
von der zuständigen Behörde des Versandlandes
zugelassenen und geprüften und von der zustän
digen Behörde 'des Bestimmungslandes aner
kannten Serum gegen Maul- und Klauenseuche
geimpft worden sind ;

B. Zucht- und Nutzrinder, die in Abweichung
von Artikel 3 Absatz (3 ) Buchstabe c) aus einem
bruceillosefreien Rinderbestand 'stammen ;

C. Schlachtrinder :

a) die in Abweichung von Artikel 3 Absatz (6)
Buchstabe b) positiv auf die intradermale Tuber
kulinprobe reagiert haben ;

b) die in Abweichung von Artikel 3 Absatz (6)
Buchstabe c) bei einer B1utserumagglutina tion
einen Titer vorn 30 oder mehr Internationalen
Agglutinationseinheiten pro Milliliter aufge
wiesen haben.

( 6) Stellen sich Tatbestände, die die Anwen
dung des Absatzes (3) Satz 1 gerechtfertigt hät
ten, erst nach dem Verbringen von Zucht- und
Nutztieren in das Hoheitsgebiet des Bestim
mungslandes heraus, so hat die zuständige Zen
tralbehörde des Versandlandes auf Antrag der
zuständigen Zentralbehörde des Bestimmungs
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Mitgliedstaaten und der Kommission binnen 10
Werktagen unter genauer Angabe der Gründe
mitzuteilen .

(3) Hält 'der betroffene Mitgliedistaat das Ver
bot oder die Beschränkung nach Absatz ( 1) für
unibegründet , so kann er bei der Kommission die
sofortige Aufnahme von Beratungen bean
tragen.

(2) Erteilt ein Bestimmungsland eine allge
meine Genehmigung nach Absatz ( 1 ), so hat es
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommis
sdon unverzüglich hiervon zu unterrichten.

(3) Erteilt ein Bestimmungsland eine der in
Absatz ( 1) vorgesehenen Genehmigungen, so ist
im Falle eines Transits auch eine entsprechende
Genehmigung der betreffenden Transitländer
herbeizuführen.

(4) Die Viersandländer treffen die erforder
lichen Maßnahmen, damit in die Gesundheitsbe
scheinigungen nach Anlage F (Muster I und
Muster II) eine Angabe darüber aufgenommen
wird, daß von einer der in Absatz ( 1) vorge
sehenen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wor
den ist.

Artikel 10

Artikel 8

( 1 ) Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, die nach
dem Recht der Mitgliedstaaten gegen die in die
ser Richtlinie vorgesehenen Entscheidungen der
zuständigen Behörden eingelegt werden können,
bleiben von dieser Richtlinie unberührt .

(2) Jeder Mitgliedstaat räumt dem Absender
von Rindern oder Schweinen, die von den in Ar
tikel 6 Absatz (3) vorgesehenen Maßnahmen be
troffen werden, dias Recht ein, vor weiteren Maß
nahmen der zuständigen Behörde — außer bei
Schlachtung oder Tötung der Tiere , wenn dies
aus veterinärpolizeilichen Gründen unbedingt
erforderlich ist — ein Gutachten eines tierärzt
lichen Sachverständigen darüber einzuholen, ob
die Voraussetzungen des Artikels 6 Absatz (3 )
vorgelegen haben .

Der tierärztliche Sachverständige muß die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaats haben ;
er darf jedoch weder die Staatsangehörigkeit des
Versandlandes noch diejenige des Bestimmungs
landes besitzen.

Die Kommission stellt auf Vorschlag der
Mitgliedstaaten eine Liste derjenigen tierärzt
lichen Sachverständigen auf, die mit der Erstat
tung derartiger Gutachten betraut werden kön
nen. Sie erläßt nach Anhörung der Mitglied
staaten die allgemeinen Durehführungsvorschrif-
ten , insbesondere für das bei der Erstattung der
Gutachten einzuhaltende Verfahren.

Bis zum Inkrafttreten etwaiger Vorschriften
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft blei
ben von dieser Richtlinie unberührt die Bestim
mungen der Mitgliedstaaten

a) für Rinder und Schweme, denen Anti
biotika, oestrogene oder thyreoetatische Stoffe
zugeführt worden sind ,

b) zur Vorbeugung gegen Trichinen — sofern
diese Bestimmungen keine diskriminierende An
wendung finden —, und zwar insbesondere mit
Rücksicht auf eine systematische Untersuchung
auf Trichinose in den Versandländern.

Artikel 9

Artikel 11

( 1) Ein Mitgliedstaat kann, falls die Gefahr
einer Ausbreitung von Tierkrankheiten durch
das Verbringen von Rindern oder Schweinen
aus einem anderen Mitgiiedstaat in sein Hoheits
gebiet besteht, folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Bei Ausbruch einer Viehseuche in dem
anderen Mitgliedstaat kann er das Verbringen
von Rindern oder Schweinen aus den verseuch
ten Teilen des Hoheitsgebiets dieses Mitglied
staiats vorübergehend verbieten oder be
schränken;

b) im Falle einer epizootIschen Ausbreitung
oder des Auftretens einer nevien schweren an
steckenden Tierkrankheit kann er das Verbrin
gen von Rindern oder Schweinen aus dem ge
samten Hoheitsgebiet des anderen Mitglied
staats vorübergehend vierbieten oder beschrän
ken.

(2) Die von einem Mitgliedstaat nach Absatz
( 1 ) getroffenen Maßnahmen sind den anderen

Ist die Gemeinschaftsregelung für die Ein
fuhr von Rindern und Schweinen aus dritten
Ländern am Tage des Inkrafttretens dieser
Richtlinie nicht anwendbar, so dürfen bis zu
ihrer Anwendung die einzelstaatlichen Bestim
mungen für die Einfuhr von Rindern und
Schweinen aus diesen Ländern nicht günstiger
sein als die Bestimmungen zur Regelung des
innergemeinschaftlichen Handels .

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft,
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Artikel 13um dieser Richtlinie und ihren Anlagen binnen
zwölf Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzu
kommen, und setzen die Kommission hiervon
unverzüglich in Kenntnis .

Diese Richtlinie is;t an die Mitgliedstaaten
gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 26 . Juni 1964 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. HEGER

ANLAGE A

I. Tuberkulosefreie Rinder und Rinderbestände

1 . Als tuberkulosefrei gilt ein Rind, das keine klinischen Tuberkuloseerscheinungen
aufweist, auf eine frühestens 30 Tage vor der Verladung nach den Bestimmungen
der Anlage B durchgeführte intradermale Tuberkulinprobe negativ reagiert hat,
keine unspezifischen Reaktionen aufweist und einem amtlich anerkannten tuber
kulosefreien Rinderbestand im Sinne der Nummer 2 angehört.

2 . Als amtlich anerkannter tuberkulosefreier Rinderbestand gilt ein Bestand, in dem

a) alle Rinder frei von klinischen Tuberkuloseerscheinungen sind ;

b ) alle über 6 Wochen alten Rinder auf mindestens zwei, nach den Bestimmungen
der Anlage B amtlich durchgeführte intradermale Tuberkulinproben negativ
reagiert haben, von denen die erste 6 Monate nach der Sanierung des Bestandes,
dis zweite nach weiteren 6 Monaten und die folgenden im Abstand von jeweils
einem Jahr oder, wenn es sich um Mitgliedstaaten handelt , in denen sämtliche
Rinderbestände unter amtstierärztlicher Kontrolle stehen und der Tuberkulose
Infektionssatz dieser Rinderbestände 1 °/o nicht übersteigt, im Abstand von
jeweils zwei Jahren durchgeführt worden sind.

c) sich keine Rinder befinden, die ohne Vorlage einer amtstierärztlichen Beschei
nigung aufgenommen worden sind, aus der hervorgeht, daß sie auf die Tuber
kulinprobe im Sinne der Anlage B Nummer 21 Buchstabe a) negativ reagiert
haben und aus einem amtlich anerkannten tuberkulosefreien Rinderbestand
stammen.

II . Brucellosefreie Rinder und Schweine und Rinder - und Schweinebestände

A. Rinder und Rinderbestände

1 . Als brucellosefrei gilt ein Rind, das keine klinischen Brucelloseerscheinungen
aufweist, bei einer frühestens 30 Tage vor der Verladung nach den Bestim
mungen der Anlage C durchgeführten Blutserumagglutination einen Titer von
weniger als 30 Internationalen Agglutinationseinheiten pro Milliliter (IE/ml)
aufgewiesen hat und einem amtlich anerkannten brucellosefreien Rinder
bestand im Sinne der Nummer 2 angehört. Bei Stieren darf darüber hinaus die
Spermaflüssigkeit keine Brucelloseagglutinine enthalten.
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2 . AI 3 amtlich anerkannter brucellosefreier Rinderbestand gilt em Bestand, in dem

a) sich keine mit einem Lebendimpfstoff gegen Brucellose schutzgeimpften
Rinder befinden ;

b) alle Rinder seit mindestens 6 Monaten keine klinischen Brucelloseerschei
nungen aufgewiesen haben ;

c) alle über 12 Monate alten Rinder

aa) bei zwei im Abstand von 6 Monaten nach den Bestimmungen der An
lage C amtlich durchgeführten Biutserumagglutinationen einen Titer
von weniger als 30 IE/ml aufgewiesen haben ; die erste Blutserum
agglutination kann durch drei im Abstand von drei Monaten durch
geführte Kannenmilch-Ringteste unter der Voraussetzung ersetzt wer
den, daß die zweite Blutserumagglutination frühestens 6 Wochen nach
dem dritten Kannenmilch-Ringtest durchgeführt wird ;

bb) jährlich auf Brucellosefreiheit durch drei im Abstand von mindestens
3 Monaten durchgeführte Kannenmilch-Ringteste oder durch zwei
Milch-Ringteste und eine Blutserumagglutination im Abstand von
mindestens 3 Monaten überprüft werden ; läßt sich ein Kannenmilch
Ringtest nicht durchführen, so sind jährlich zwei Biutserumagglutina
tionen im Abstand von 6 Monaten vorzunehmen ; in Mitgliedstaaten, in
denen sämtliche Rinderbestände unter amtstierärztlicher Kontrolle
stehen und der Brucellose-Infektionssatz dieser Rinderbestände 1 °/o
nicht übersteigt, genügen jährlich zwei Milchringteste ; lassen sich diese
nicht durchführen, so ist eine Blutserumagglutination vorzunehmen ;

d) sich keine Rinder befinden, die ohne Vorlage einer amtstierärztlichen Be
scheinigung aufgenommen worden sind, aus der hervorgeht, daß sie bei
eine? frühestens 30 Tage vor ihrer Aufnahme in diesen Bestand durchge
führten Blutserumagglutination einen Titer von weniger als 30 IE/ml auf
gewiesen haben und darüber hinaus aus einem amtlich anerkannten brucel
losefreien Rinderbestand stammen.

3 . Als brucellosefreier Rinderbestand gilt ein Bestand, in dem

a) in Abweichung von Nummer 2 Buchstabe a) die Rinder im Alter zwischen
5 und 8 Monaten schutzgeimpft werden, jedoch ausschließlich mit dem
Lebendimpfstoff Buck 19 ;

b) alle Rinder die unter Nummer 2 Buchstabe b), c) und d) vorgesehenen Be
dingungen erfüllen, wobei jedoch unter 30 Monate alte Rinder bei negativer
Komplementbindungsreaktion einen Agglutinationstiter von 30 IE/ml oder
mehr, jedoch weniger als 80 IE/ml aufweisen können.

B. Schweine und Schweinebestände

1 . Als brucellosefrei gilt ein Schwein, das keine klinischen Brucelloseerscheinun
gen aufweist, bei einer frühestens 30 Tage vor der Verladung nach den Be
stimmungen der Anlage C durchgeführten Blutserumagglutination einen Titer
von weniger als 30 IE/ml und eine negative Komplementbindungsreaktion auf
gewiesen hat sowie einem brucellosefreien Bestand im Sinne der Nummer 2
angehört ; die Blutserumagglutination wird nur bei Schweinen mit einem Ge
wicht von mehr als 25 Kilogramm durchgeführt .

2 . Als brucellosefreier Schweinebestand ist ein Bestand anzusehen,

a) in dem seit mindestens einem Jahr Schweinebrucellose amtlich nicht fest
gestellt worden ist oder keine Anzeichen aufgetreten sind, die amtlich zur
Feststellung des Verdachts von Schweinebrucellose geführt haben, oder,
wenn ein solcher Verdacht amtlich festgestellt worden ist, durch eine
klinische und eine bakteriologische sowie gegebenenfalls eine serologische
Untersuchung unter amtlicher Aufsicht der Nachweis erbracht worden ist,
daß dieser Verdacht nicht gerechtfertigt war ;
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b) der sich im Mittelpunkt einer Zone mit einem Durchmesser von 20 km be
findet, in der seit mindestens einem Jahr kein Fall von Schweinebrucellose
amtlich festgestellt worden ist ;

c) in dem gleichzeitig im Betrieb gehaltene Rinder amtlich als brucellosefrei
anerkannt worden sind.

ANLAGE B

Bedingungen für die Herstellung und Verwendung der Tuberkuline

1 . Die amtlich kontrollierten Tuberkulinproben sind mit dem Tuberkulin PPD
(bovin) oder dem auf synthetischem Nährboden durch Hitzekonzentration gewon
nenen Tuberkulin durchzuführen.

2 . Für die Prüfung des Tuberkulins PPD ist ein Substandard zu verwenden, der
dem vom Staatens Seruminstitut in Kopenhagen ausgegebenen Internationalen
Standard des PPD entspricht.

Dieses standardisierte Tuberkulin ist von dem Centraal Diergeneeskundig Insti
tuut, Afdeling Rotterdam zu beziehen .

3 . Für die Prüfung des sogenannten synthetischen Tuberkulins ist ein Substandard
zu verwenden, der dem vom Staatens Seruminstitut in Kopenhagen ausgegebenen
Internationalen Standard des Alt-Tuberkulins (AT) entspricht.

Dieses standardisierte Tuberkulin ist vom Paul-Ehrlich-Institut Frankfurt/Main
zu beziehen.

4 . Die Tuberkuline sind aus einem der nachstehend genannten bovinen Tuberkulose
stämme zuzubereiten :

a) Ans
b) Vallée
c) Behring.

5 . Die Tuberkuline sind auf pH 6,5 bis pH 7 einzustellen.

6 . Als Konservierungsmittel in Tuberkulinen ist ausschließlich Phenol in einer Kon
zentration von 0,5 °/o zu verwenden.

7 . Die Verwendungsdauer der Tuberkuline, die bei einer Temperatur von etwa
+ 4° C aufzubewahren sind, beträgt für :

a) Tuberkulin PPD flussig : 6 Monate,
Tuberkulin PPD lyophilisiert : 5 Jahre ;

b ; sog. synthetisches Tuberkulin unverdünnt : 5 Jahre,
verdünnt : 2 Jahre.

8 . Nachstehende staatlichen Institute sind mit der amtlichen Prüfung der Tuber
kuline zu beauftragen :

a) Deutschland : Paul-Ehrlich-Institut, Frankfurt/Main

b) Belgien : Institut National de Recherches Vétérinaires ,
Bruxelles

c) Frankreich : Laboratoire Central de Recherches Vétérinai
res , Alfort

d) Großherzogtum Luxemburg : Institut des Lieferlandes
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e) Italien : Istituto Superiore di Sanita, Roma
f) Niederlande : Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling

Rotterdam.

9 . Die amtliche Prüfung ist entweder an den in Einzelgefäße abgefüllten verwen
dungsbereiten Tuberkulinen oder an der Gesamttuberkulinmenge einer Charge
vor dem Konditionieren durchzuführen, sofern die spätere Abfüllung in Einzel
gefäße in Gegenwart eines Vertreters der zuständigen Behörde erfolgt.

10 . Die Prüfung der Tuberkuline hat durch biologische Methoden und, sofern es sich
um PPD handelt, darüber hinaus durch die chemische Methode zu erfolgen.

11 . Die Tuberkuline müssen steril sein.

12 . Eine die Ungiftigkeit und das Fehlen von Reizeigenschaften betreffende Prüfung
auf Verträglichkeit der Tuberkuline ist wie folgt durchzuführen :

a) Ungiftigkeit : die Prüfungen sind an Mäusen und Meerschweinchen nach fol
gendem Verfahren vorzunehmen :

Mäuse : Zwei Mäusen im Gewicht von 16 — 20 g sind 0,5 ml Tuberkulin unter
die Haut zu spritzen . Zeigen die Tiere im Verlauf von zwei Stunden
keine eindeutigen Vergiftungserscheinungen, so kann angenommen
werden, daß der zulässige Phenolgehalt nicht überschritten ist .

Meerschweinchen : Das Gewicht der Versuchstiere muß zwischen 350 und 500 g
liegen . Die zu injizierende Tuberkulindosis hat 1 ml je
100 g Lebendgewicht zu betragen. Im übrigen ist die Prü
fung wahlweise nach einem der nachstehenden Verfahren
durchzuführen :

aa) Das Tuberkulin wird zwei Meerschweinchen unter die Bauchhaut gespritzt .
Das Tuberkulin kann als verträglich angesehen werden, wenn die so be
handelten Tiere höchstens bis zum zweiten Tag ein starkes Infiltrat zeigen,
das sich, ohne eine Nekrose zu erzeugen, am dritten Tag zurückbildet und
nach dem sechsten Tage nicht mehr feststellbar ist . Kommt es zu Nekrosen
der Bauchhaut oder verschwinden die Infiltrate nach sechs Tagen nicht,
so ist das Tuberkulin zurückzuweisen.

bb) Die Tuberkulindosis wird zwei Meerschweinchen in die Bauchhöhle ge
spritzt . Die Tiere werden 6 Wochen lang beobachtet ; in dieser Zeit dürfen
sich weder spezifische Symptome noch ein Gewichtsverlust einstellen. Nach
6 Wochen werden die Tiere getötet, damit festgestellt werden kann, daß
keine tuberkulöse Veränderung aufgetreten ist ; insbesondere werden
histologische Schnitte der Milz, der Leber und der Lungen untersucht.
Ebenso wird mit jedem Tier verfahren, das vor dieser Frist verendet .

b) Fehlen von Reizeigenschaften : Bei zwei Meerschweinchen ist eine intrakutane
Injektion einer Dosis von 2 500 Internationalen Tuberkulin-Einheiten (IE) in
einer Menge von 0,1 ml in die vorher depilierte Flankenhaut durchzuführen.
Nach 40 Stunden darf keinerlei Reaktion auftreten.

13 . Zur genauen Dosierung des Phenolgehalts und zur Prüfung auf das etwaige Vor
handensein eines anderen Konservierungsmittels ist eine chemische Analyse der
Tuberkuline durchzuführen.

14 . Eine Prüfung der Tuberkuline auf Nichtsensibilierung ist auf folgende Weise
durchzuführen :
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Drei noch nicht zu Versuchszwecken verwendete Meerschweinchen erhalten drei
mal im Abstand von fünf Tagen eine intrakutane Injektion von 500 IE in einer
Lösung von 0,1 ml. Fünfzehn Tage später werden diese Meerschweinchen mit
einer intrakutanen Einspritzung der gleichen Tuberkulindosis geprüft. Die Reak
tion darf sich nicht von der Reaktion der noch nicht zu Versuchszwecken ver
wendeten Meerschweinchen des gleichen Gewichts unterscheiden, die zur Kontrolle
mit der gleichen Dosis Tuberkulin gespritzt worden sind.

15 . Eine Prüfung auf Wirksamkeit ist nach der physikalisch-chemischen Methode
und nach den biologischen Methoden durchzuführen.

a) Physikalisch-chemische Methode : Diese Methode gilt für PPD und beruht auf
der Ausfällung der Tuberkulin-Proteine mit Trichlor-Essigsäure. Der Stick
stoffgehalt wird durch Destillation im Kjeldahl-Apparat bestimmt. Der Um
rechnungsfaktor für den Gesamtstickstoff im PPD ist 6,25 .

b) Biologische Methoden : Diese Methoden gelten sowohl für die auf synthetischem
Nährboden präparierten Tuberkuline wie für PPD und beruhen auf einem
Vergleich der zu prüfenden Tuberkuline mit den als Maßstab dienenden
Tuberkulinen.

16 . Der Internationale Standard des AT enthält 100 000 IE/ml .

17 . Der Internationale Standard des PPD wird in lyophilisiertem Zustand ausgege
ben : Eine IE = 0,00002 mg Tuberkulinprotein. Jede Ampulle enthält 2 mg Tuber
kulinprotein.

Die von den Herstellungsstätten den unter Nummer 8 aufgeführten staatlichen
Instituten zur Prüfung gestellten Tuberkuline müssen die gleiche Wirksamkeit
wie das Standard-Tuberkulin haben, d. h . 100 000 IE/ml enthalten .

18 . a) Kontrolle der Wirksamkeit an Meerschweinchen :

Es sind weiße Meerschweinchen mit einem Gewicht zwischen 400 und 600 g zu
verwenden . Die Versuchstiere müssen völlig gesund sein. Im Augenblick der
Injizierung des Tuberkulins ist durch Abtasten zu prüfen, ob der Muskeltonus
trotz der vorhergehenden Sensibilisierung normal geblieben ist .

aa) Die Sensibilisierung der Meerschweinchen hat durch experimentelle In
fektion, herbeigeführt durch subkutane Injektion am Schenkel oder
Nacken mit etwa 0,5 mg lebenden Tuberkulosebakterien — aufgeschwemmt
in physiologischer Kochsalzlösung — zu erfolgen.

Hierzu ist der vom Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt/Main zu beziehende
bovine Stamm zu verwenden . Die Dosis ist so zu bemessen, daß die Meer
schweinchen bis zur Benutzung auf ihrem Ausgangsgewicht gehalten
werden .

bb) Die Wertbemessung muß unabhängig von der angewandten Technik stets
auf einem Vergleich des zu prüfenden Tuberkulins mit dem als Standard
dienenden Tuberkulin beruhen ; das Ergebnis ist in Internationalen Ein
heiten je ml (IE/ml) auszudrücken .

b) Kontrolle der Wirksamkeit am Rind :

Sofern eine Kontrolle der Wirksamkeit am Rind durchgeführt wird, muß das
zur Prüfung gestellte Tuberkulin bei tuberkulösen Rindern die gleiche Reak
tion auslösen, die durch die gleiche Dosis des Standard-Tuberkulins hervor
gerufen wird.
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19 Die Tuberkulinisierung hat durch eine einzige intrakutane Injektion entweder am
Hals oder an der Schulter zu erfolgen.

20. Die zu injizierende Tuberkulindosis hat 5 000 IE an PPD oder an synthetischem
Tuberkulin zu enthalten.

21 . Die Reaktion der intrakutanen Tuberkulinprobe ist nach 72 Stunden abzulesen
und nach folgender Methode zu beurteilen :

a ) negative Reaktion, wenn außer einer örtlich begrenzten Schwellung der Haut
falte von höchstens 2 mm keine klinischen Erscheinungen wie teigartige Kon
sistenz, Exsudation, Nekrose, Schmerz- oder Entzündungsreaktion der regio
nalen Lymphgefäße und Lymphknoten festgestellt werden ;

b) positive Reaktionen, wenn klinische Erscheinungen der in Buchstabe a) ge
nannten Art oder eine Schwellung der Hautfalte von mehr als 2 mm fest
gestellt werden.

ANLAGE C

Rinderbrucellose

A. Blutserumagglutination

1 . Der Substandard des Brucelloseserums hat sich auf das vom Veterinary Labo
ratory, Weybridge/Surrey, England, hergestellte Internationale Standardserum
zu beziehen. In einer Ampulle soll 1 ml lyophilisiertes Rinderbrucellose-Serum
mit 1000 Internationalen Agglutinationseinheiten (IE) enthalten sein.

2 . Das standardisierte Serum ist vom Bundesgesundheitsamt Berlin zu beziehen.

3 . Der Gehalt an Brucelloseagglutininen in einem Serum ist in Internationalen
Agglutinationseinheiten (IE) auszudrücken (Beispiel : Serum X — 80 IE/ml).

4 . Das Ablesen der Reaktionsergebnisse der Blutserumlangsamagglutination im
Reagenzröhrchen ist bei 50 °/o oder 75 % Agglutination vorzunehmen, wobei
das verwendete Antigen in der gleichen Weise am Standardserum eingestellt
worden sein muß.

5 . Für die Agglutinationsfähigkeit der einzelnen Antigene gegenüber dem Stan
dardserum gelten folgende Toleranzen :
Ablesung bei 50%: 1/600 bis 1 /1000
Ablesung bei 75 °/o : 1 /500 bis 1/750.

6 . Zur Herstellung des Antigens für die Blutserumagglutination in Röhrchen
(Langsam-Methode) sind die Stämme Weybridge, 99 und USDA 1119 oder ein
anderer Stamm gleicher Reaktionsfähigkeit zu verwenden.

7 . Der Nährboden für die Züchtung der Stämme im Laboratorium und für die
Antigenherstellung ist so auszuwählen, daß Dissoziationserscheinungen der
Brucellosekeime (S — R) nicht gefördert werden ; vorzugsweise sind Nährböden
auf Kartoffelbasis zu verwenden.
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8 . Die bakteriologische Emulsion ist in einer physiologischen Kochsalzlösung
(NaCl 8,5 %o) mit einem Phenolzusatz von 0,5 °/o anzusetzen ; Formalin darf
nicht verwendet werden.

9 . Nachstehende staatlichen Institute sind mit der amtlichen Prüfung der Anti
gene zu beauftragen :

a) Deutschland : Bundesgesundheitsamt Berlin

b) Belgien : Institut National de Recherches Vétérinaires , Bruxelles

c) Frankreich : Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires , Alfort

d) Großherzogtum
Luxemburg : Institut des Lieferlandes

e) Italien : Istituto Superiore di Sanita , Roma

f) Niederlande : Centraal Diergeneeskundig Instituut , Afdeling Rotterdam.

10 . Die Antigene können konzentriert geliefert werden, sofern auf dem Flaschen
etikett das erforderliche VerdünnungsVerhältnis angegeben ist .

11 . Für eine Blutserumagglutination sind jeweils mindestens 3 Verdünnungen
herzustellen . Das verdächtige Serum ist so zu verdünnen, daß die an der In
fektionsgrenze liegende Reaktion an dem mittleren Röhrchen abgelesen wird.
Bei positiver Reaktion in diesem Röhrchen enthält das verdächtige Serum min
destens 30 IE/ml .

B. Milch-Ringtest

12 . Die Proben sind jeweils für den Inhalt einer jeden Milchkanne des Betriebes
durchzuführen .

13 . Das Standardantigen ist von den unter Nummer 9 Buchstabe a) und f) ge
nannten Instituten zu beziehen .

14 . Zur Färbung des Antigens sind nur Haematoxylin oder Tetrazolium zu ver
wenden, wobei Haematoxylin zu bevorzugen ist .

15 . Die Reaktion ist in Reagenzröhrchen mit einem Durchmesser von 8 bis 10 mm
auszuführen .

16 . Die Reaktion ist mit 1 ml Milch festzustellen, dem 0,05 ml eines der gefärb
ten Antigene zuzusetzen ist .

17 . Die Mischung von Milch und Antigen ist bei einer Temperatur von 37° C
mindestens 45 und höchstens 60 Minuten lang im Brutschrank aufzubewahren .

18 . Die Reaktion ist etwa 18 Stunden nach der Gewinnung der Milch auszuführen
und nach folgenden Kriterien zu beurteilen :

a) negative Reaktion : Milch gefärbt und Rahm entfärbt ;

b) positive Reaktion : Milch und Rahm gleichzeitig gefärbt oder Milch entfärbt
und Rahm gefärbt .

19 . Der Probe darf kein Formalin zugesetzt werden . Als einzig zulässiges Zusatz
mittel kann Quecksilberchlorid in einer 0,2 %o Lösung verwendet werden, wobei
Milch und Quecksilberchloridlösung in einem Verhältnis von 10:1 stehen müssen .



29 . 7. 64 AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1991 /64

ANLAGE D

Milchanalyse

1 . Jede Milchanalyse ist in amtlichen oder amtlich anerkannten Laboratorien vor
zunehmen.

2 . Die Milchproben sind unter Beachtung folgender Bedingungen zu entnehmen :

a) die Zitzen sind vorher mit 70%igem Alkohol zu desinfizieren ;

b) die Reagenzgläser sind während des Einfüllens schräg zu halten ;

c) die Proben sind bei Beginn des Melkens, jedoch nicht von den ersten Strahlen
jeder Zitze zu entnehmen ;

d) jedem Euterviertel ist eine Probe zu entnehmen, die nicht mit denen der
anderen Viertel vermischt werden darf ;

e) jede Probe muß aus mindestens 10 ml Milch bestehen ;

f) ist ein Konservierungsmittel erforderlich, so ist 0,5%ige Borsäure zu ver
wenden ;

g> jedes Reagenzglas ist mit einem Etikett zu versehen, das folgende Angaben ent
halten muß :

— Nummer der Ohrmarke oder sonstige Kennzeichen des Tieres ,

— Bezeichnung des Euterviertels,

— Tag und Uhrzeit der Entnahme ;

h) den Proben ist ein Begleitschein beizufügen, der folgende Angaben enthalten
muß :

— Name und Anschrift des amtlichen Tierarztes,

— Name und Anschrift des Eigentümers,

— Kennzeichen des Tieres,

— Stadium der Milchbildung.

3. Die Milchanalyse darf frühestens 30 Tage vor der Verladung durchgeführt wer
den und muß stets eine bakteriologische Untersuchung sowie einen Whiteside-Test
(WST) oder einen California-Mastitis-Test (CMT) umfassen. Beide Untersuchungen
müssen vorbehaltlich nachstehender Bestimmungen zu einem negativen Ergebnis
führen :

a) Ist das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung, auch wenn kein charak
teristischer Endzündungszustand vorliegt, positiv, das Ergebnis des WST (oder
des CMT) jedoch negativ, so muß eine zweite bakteriologische Untersuchung
frühestens nach 10 Tagen innerhalb der vorgenannten 30-Tage-Frist durch
geführt werden . Diese zweite Untersuchung muß folgendes ergeben :

aa) Verschwinden der pathogenen Keime,

bb) Nichtvorhandensein von Antibiotika.

Darüber hinaus muß das Fehlen einer Entzündung durch die erneute Vornahme
eines WST (oder CMT), der zu einem negativen Ergebnis führen muß, fest
gestellt werden .

b) Fällt die bakteriologische Untersuchung negativ, der WST (oder CMT) jedoch
positiv aus, so ist eine vollständige cytologische Untersuchung durchzuführen,
die ein negatives Ergebnis zeigen muß .
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4. Die bakteriologische Untersuchung muß umfassen :

a) die Überimpfung der Milch in der Petrischale auf Blutagar mit Ochsen- oder
Hammelblut ;

b) die Überimpfung der Milch auf T.K.T. - oder Edwards-Nährboden.

Die bakteriologische Untersuchung muß auf die Feststellung aller Krankheits
keime ausgerichtet sein ; sie darf sich nicht auf den Nachweis spezifisch-pathogener
Streptokokken und Staphylokokken beschränken. Zu diesem Zweck ist die Iden
tifizierung der verdächtigen auf den vorgenannten durch Überimpfung erzielten
Kulturen mit den klassischen Unterscheidungsverfahren oder Bakteriologie durch
zuführen, wie z. B. durch Verwendung des Shapman-Nährbodens zur Identifizie
rung der Staphylokokken, sowie der verschiedenen Auswahlnährböden zum Nach
weis von Darmbakterien.

5 . Zweck der vollständigen cytologischen Untersuchung ist der Nachweis eines etwa
vorliegenden charakteristischen Entzündungszustandes, unabhängig von jedem
klinischen Symptom.

Dieser Entzündungszustand ist dann erwiesen, wenn die Leukozytenzählung nach
dem Breed-Verfahren 1 Million Leukozyten pro ml erreicht und das Verhältnis von
Mononuklearen zu Polynuklearen unter 0,5 liegt .

ANLAGE E

Folgende Krankheiten sind anzeigepflichtig :

a) Kinderkrankheiten :

— Tollwut

— Tuberkulose

— Brucellosen

— Maul- und Klauenseuche

— Milzbrand

— Rinderpest

— Lungenseuche

b) Schweinekrankheiten:

— Tollwut

— Brucellosen

— Milzbrand

— Maul- und Klauenseuche

— Schweinepest (klassische und afrikanische)

— Ansteckende Schweinelähme (Teschener Krankheit)
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ANLAGE F

MUSTER I

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der EWG

— Zucht- und Nutzrinder —

Nr.

Versandland :

Zuständiges Ministerium :

Ausstellende Behörde :

I. Angaben zur Identifizierung des Tieres :

Rasse : Geschlecht : Alter :

Amtliche Ohrmarke :

Sonstige Kennzeichen oder Beschreibung :

II Herkunft des Tieres :

Das Tier

— ist seit mindestens 6 Monaten vor dem Versandtag im Hoheitsgebiet des ver
senden Mitgliedstaats gehalten worden 0)

— ist jünger als 6 Monate und seit seiner Geburt im Hoheitsgebiet des versen
denden Mitgliedstaats gehalten worden (*).

III . Bestimmung des Tieres :

Das Tier wird versandt von
(Versandort )

nach
( Bestimmungsort und -land )

mit 0) — Eisenbahnwagen (2) — Lastwagen (2) — Flugzeug (2) — Schiff

Name und Anschrift des Absenders :

gegebenenfalls Name und Anschrift seines Bevollmächtigten :

Voraussichtliche Grenzübergangsstelle : ....

Name und Anschrift des ersten Empfängers :
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IV. Angaben über den Gesundheitszustand :

Der Unterzeichnete bescheinigt , daß das oben bezeichnete Tier den folgenden
Bedingungen entspricht :

a) Es ist heute untersucht worden und weist keine klinischen Anzeichen einer
Krankheit auf.

b) — Es ist innerhalb der vorgeschriebenen Frist von spätestens 15 Tagen und
frühestens 4 Monaten (3) gegen die Virustypen A, O und C der Maul
und Klauenseuche mit einem amtlich zugelassenen und geprüften inakti
vierten Impfstoff schutzgeimpft worden (*).

— Es ist innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 10 Tagen (3) mit einem im
Versandland amtlich zugelassenen und geprüften und im Bestimmungsland
amtlich anerkannten Serum gegen Maul- und Klauenseuche geimpft
worden (*).

c) Es stammt aus einem amtlich anerkannten tuberkulosefreien Rinderbestand
und hat bei einer innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 30 Tagen (3) durch
geführten intradermalen Tuberkulinprobe negativ reagiert .

d) Es stammt aus einem

amtlich anerkannten brucellosefreien
Rinderbestand (*)
brucellosefreien Rinderbestand (*)

und hat bei einer innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 30 Tagen (3)
durchgeführten Blutserumagglutination einen Titer von weniger als 30 IE/ml
aufgewiesen.

e) Es ist frei von klinischen Anzeichen einer Euterentzündung und die innerhalb
der vorgeschriebenen Frist von 30 Tagen (3) durchgeführte Analyse — zweite
Analyse — (!) seiner Milch hat weder zur Feststellung von Anzeichen eines
charakteristischen Entzündungszustandes noch zur Feststellung spezifisch
pathogener Keime — noch, im Falle einer zweiten Analyse, darüber hinaus zur
Feststellung von Antibiotika — (*) geführt .

f) Es ist während der letzten oO Tage (3) in einem im Hoheitsgebiet des ver
sendenden Mitgliedstaats liegenden Betrieb gehalten worden, in dem während
dieser Zeit amtlich keine Krankheiten festgestellt worden sind, die als auf
Rinder übertragbare Krankheiten im Sinne der für den innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr geltenden Regelung der Anzeigepflicht unterliegen.

Der Betrieb liegt darüber hinaus im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone und
ist nach amtlicher Feststellung während der letzten 3 Monate (3) frei von
Maul- und Klauenseuche und Rinderbrucellose gewesen.

g) Es ist erworben worden

— in einem Betrieb (*)

— auf einem für den Versand in einen anderen Mitgliedstaat amtlich zuge
lassenen Markt für Zucht- und Nutztiere 0).

h) Es ist unmittelbar vom

— Betrieb 0)

— Betrieb zum Markt und von dort t1)

— nicht — über eine Sammelstelle (!)
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abgesondert von allen Klauentieren, mit Ausnahme der Zucht- oder Nutzrinder
und Zucht- oder Nutzschweine, die den im innergemeinschaftlichen Handels
verkehr geforderten Bedingungen genügen, in vorher gereinigten und mit
einem amtlich zugelassenen Mittel desinfizierten Transportmitteln sowie ge
gebenenfalls unter Verwendung ebenso behandelter Anbindevorrichtungen zur
Verladestelle befördert worden.

Die Verladestelle liegt im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone.

V. Die notwendige Genehmigung zu

— Ziffer IV Buchstabe b) 2 . Alternative (!)

— Ziffer IV Buchstabe d) 2. Alternative (*)

— des Bestimmungslandes (!)

— des Bestimmungslandes und des (der) Transitlandes (-länder) 0) ist — ge
gebenenfalls (!) — erteilt worden.

VI . Diese Bescheinigung ist vom Tage der Verladung an gerechnet 10 Tage gültig.

Siegel : Ausgefertigt in am um Uhr
(Tag der Verladung)

Der beamtete Tierarzt (4)

(M Nichtzutreffendes streichen .
( 2 ) Bei Versand mit Eisenbahn- oder Lastwagen sind die jeweiligen Kennzeichen oder Nummern, bei Versand mit einem Flug

zeug die Flugnummer einzutragen.
(3 ) Diese Frist bezieht sich auf den Tag der Verladung.
(4 ) In Belgien: „ Inspecteur vétérinaire"; in Frankreich: „Directeur départemental des Services vétérinaires"; in Italien: , ,Ve

terinario provinciale"; in Luxemburg : „Inspecteur vétérinaire"; in den Niederlanden : „ Distriktinspekteur ".

MUSTER II

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG (*)

für den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der EWG

— Schlachtrinder — ( 2 )

Nr.

Versandland :

Zuständiges Ministerium :

Ausstellende Behörde :
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I Zahl der Tiere :

II . Angaben zur Identifizierung der Tiere :

Laufende
Nummer

(lfd. Nr .)

Kuh , Stier , Ochse,
Färse, Kalb

Amtliche Ohrmarke und sonstige Kennzeichen
oderBeschreibungen

III . Herkunft der Tiere :
Lfd . Nr .

gem. Ziff . II

Die Tiere

— sind seit mindestens 3 Monaten vor dem Versandtag im Hoheitsgebiet des
versendenden Mitgliedstaats gehalten worden (3)

— sind jünger als 3 Monate und seit ihrer Geburt im Hoheitsgebiet des versen
denden Mitgliedstaats gehalten worden (3)

IV. Bestimmung der Tiere :

Die Tiere werden versandt von
( Versandort )

nach

( Bestimmungsort und -lancl )

mit (3) — Eisenbahnwagen (4) — Lastwagen (4 ) — Flugzeug (4 ) — Schiff

Name und Anschrift des Absenders :

gegebenenfalls Name und Anschrift seines Bevollmächtigten :

Voraussichtliche Grenzübergangsstelle :

Name und Anschrift des Empfängers :

V. Angaben über den Gesundheitszustand :

Der Unterzeichnete bescheinigt , daß die obenbezeichneten Tiere den folgenden
Bedingungen entsprechen :

a) Sie sind heute untersucht worden und weisen keine klinischen Anzeichen einer
Krankheit auf.
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Lfd. Nr .

gem . Ziff . II

b) — Sie sind innerhalb der vorgeschriebenen Frist von spätestens 15 Tagen
(5) oder frühestens 12 Monaten (6) gegen die Virustypen A, O und C der Maul

und Klauenseuche mit einem amtlich zugelassenen und geprüften inakti
vierten Impfstoff schutzgeimpft worden (8).

— Sie sind innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 10 Tagen (6) mit einem
im Versandland amtlich zugelassenen und geprüften und im Bestimmungs
land amtlich anerkannten Serum gegen Maul- und Klauenseuche geimpft
worden (3).

— Sie sind weder mit einem inaktivierten Impfstoff noch mit einem Serum
geimpft worden (3).

c) — Sie stammen aus einem amtlich anerkannten tuberkulosefreien Rinder-
(5) bestand (3).

— Sie stammen nicht aus einem amtlich anerkannten tuberkulosefreien Rin
derbestand und haben bei einer innerhalb der vorgeschriebenen Frist von
30 Tagen (6) durchgeführten intradermalen Tuberkulinprobe

— negativ —
— positiv —

(3) reagiert.

d) Sie stammen
(5)

— aus einem

— amtlich anerkannten brucellosefreien Hinderbestand (3)
— brucellosefreien Rinderbestand (3)

weder aus einem amtlich anerkannten brucellosefreien noch aus einem
brucellosefreien Rinderbestand und haben bei einer innerhalb der vor
geschriebenen Frist von 30 Tagen (6) durchgeführten Blutserumagglutination
einen Titer von

— weniger als 30 IE/ml (3)
— 30 oder mehr IE/ml (3)

aufgewiesen.

e) Es handelt sich nicht um Tiere, die im Rahmen eines nationalen Seuchen
tilgungsverfahrens ausgemerzt werden sollen.

f) Sie stammen aus einem im Hoheitsgebiet des versendenden Mitgliedstaats
liegenden Betrieb, in dem während der letzten 30 Tage (6) amtlich keine
Krankheiten festgestellt worden sind, die als auf Rinder übertragbare Krank
heiten im Sinne der für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr geltenden
Regelung der Anzeigepflicht unterliegen.

Der Betrieb liegt im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone. Darüber hinaus
sind in diesem Betrieb während der letzten 3 Monate (6) weder Maul- und
Klauenseuche noch Rinderbrucellose amtlich festgestellt worden.

g) Sie sind erworben worden

— in einem Betrieb (3)

— auf einem für den Versand in einen anderen Mitgliedstaat amtlich zuge
lassenen Markt für Schlachttiere (3).
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h) Sie sind unmittelbar vomLfd. Nr .

gem . Ziff . I

— Betrieb (3)
— Betrieb zum Markt und von dort (3)

— nicht — über eine Sammelstelle (3)

abgesondert von allen anderen Klauentieren mit Ausnahme der Schlacht
rinder und -schweine, die den im innergemeinschaftlichen Handelsverkehr
geforderten Bedingungen genügen, in vorher gereinigten und mit einem amt
lich zugelassenen Mittel desinfizierten Transportmitteln sowie gegebenenfalls
unter Verwendung ebenso behandelter Anbindevorrichtungen zur Verlade
stelle befördert worden .

Die Verladestelle liegt im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone.

VI. Die notwendige Genehmigung zu

— Ziffer V Buchstabe b) zweiter und dritter Gedankenstrich (3 )

— Ziffer V Buchstabe c) (positive Reaktion) (3)

— Ziffer V Buchstabe d) (Titer von 30 oder mehr IE/ml ) (3 )

— des Bestimmungslandes (3)
— des Bestimmungslandes und des (der) Transitlandes (-länder) (3)

ist — gegebenenfalls (5) — erteilt worden .

VII. Diese Bescheinigung ist vom Tage der Verladung an gerechnet 10 Tage gültig.

Siegel : Ausgefertigt in am
(Tag der Verladung)

um .... Uhr

Der beamtete Tierarzt (7 )

f 1 ) Die Gesundheitsbescheinigung darf nur für die Tiere, die in einem Eisenbahnwagen , Lastkraftwagen oder Flugzeug gemei
sam befördert werden , vom gleichen Versender stammen und für den gleichen Empfänger bestimmt sind, einheitlich aus
gestellt werden ; bei einer Beförderung per Schiff ist jeweils für 10 Tiere eine Gesundheitsbescheinigung auszustellen .

( 2 ) Schlachttinder : Rinder , die dazu bestimmt sind, sofort nach ihrer Ankunft im Bestimmungsland unmittelbar zu einem
Schlachthof oder auf einen Markt , der an einen Schlachthof angrenzt , gebracht zu werden ; die Vorschriften dieses Marktes
dürfen den Abtrieb sämtlichei Tiere, vor allem nach Beendigung des Marktes, nur zu einem von der zuständigen Zentral
behörde dafür genehmigten Schlachthof gestatten .

(3 ) Nichtzutreffendes streichen .
( 4 ) Bei Versand mit Eisenbahn- oder Lastwagen sind die jeweiligen Kennzeichen oder Nummern, bei Versand mit einem Flug

zeug die Flugnummer einzutragen .
( 3 ) Bei Kälbern, soweit sie jünger sind als 4 Monate , entfallen die Angaben zu Ziffer V, Buchstaben b , c), d) und Ziffer VI

dieser Bescheinigung.
( 6 ) Diese Frist bezieht sich auf den Tag der Verladung .
(") In Belgien: „ Inspecteur vétérinaire"; in Frankreich : „Directeur départemental des Services vétérinaires"; m Italien: ,,Ve

terinario provinciale"; in Luxemburg : „Inspecteur vétérinaire"; in den Niederlanden : „Distriktinspekteur".
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MUSTER III

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der EWG
— Zucht- und Nutzschweine —

Nr

Versandland :

Zuständiges Ministerium:

Ausstellende Behörde :

I. Angaben zur Identifizierung des Tieres :

Rasse : Geschlecht : Alter :

Amtliche Ohrmarke :

Sonstige Kennzeichen oder Beschreibung :

II . Herkunft des Tieres :

Das Tier

— ist seit mindestens 6 Monaten vor dem Versandtag im Hoheitsgebiet des ver
sendenden Mitgliedstaats gehalten worden 0)

— ist jünger als 6 Monate und seit seiner Geburt auf dem Gebiet des versen
denden Mitgliedstaats gehalten worden (*).

III . Bestimmung des Tieres :

Das Tier wird versandt von
(Versandort )

nach

( Bestimmungsort und -land )

mit (*) — Eisenbahnwagen (2) — Lastwagen (2) — Flugzeug (2) — Schiff .

Name und Anschrift des Absenders :

Gegebenenfalls Name und Anschrift seines Bevollmächtigten :

Voraussichtliche Grenzübergangsstelle :

Name und Anschrift des ersten Empfängers :

IV. Angaben über den Gesundheitszustand:

Der Unterzeichnete bescheinigt , daß das oben bezeichnete Tier den folgenden
Bedingungen entspricht :
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a) Es ist heute untersucht worden und weist keine klinischen Anzeichen einer
Krankheit auf.

b) Es stammt aus einem brucellosefreien Schweinebestand und

— hat bei einer innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 30 Tagen (3) durch
geführten Blutserumagglutination einen Titer von weniger als 30 IE/ml
aufgewiesen (!) (4).

c) Es ist während der letzten 30 Tage (3) in einem im Hoheitsgebiet des versen
denden Mitgliedstaats liegenden Betrieb gehalten worden, in dem während
dieser Zeit amtlich keine Krankheiten festgestellt worden sind, die als auf
Schweine übertragbare Krankheiten im Sinne der für den innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr geltenden Regelung der Anzeigepflicht unterliegen.

Der Betrieb liegt darüber hinaus im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone
und ist nach amtlicher Feststellung während der letzten 3 Monate (3) frei von
Maul- und Klauenseuche, Rinderbrucellose, Schweinebrucellose , Schweinepest
und ansteckender Schweinelähme (Teschener Krankheit) gewesen.

d) Es ist erworben worden :

— in einem Betrieb 0)

— auf einem für den Versand in einen anderen Mitgliedstaat amtlich zuge
lassenen Markt für Zucht- und Nutztiere f1).

e) Es ist unmittelbar vom

— Betrieb (*)

— Betrieb zum Markt und von dort (*)

— nicht — über eine Sammelstelle (*)

abgesondert von allen anderen Klauentieren, mit Ausnahme der Zucht- und
Nutzrinder und Zucht- und Nutzschweine, die den im innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr geforderten Bedingungen genügen, in vorher gereinigten
und mit einem amtlich zugelassenen Mittel desinfizierten Transportmitteln
sowie gegebenenfalls Behältern zur Verladestelle befördert worden .

Die Verladestelle liegt im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone.

V. Diese Bescheinigung ist vom Tage der Verladung an gerechnet 10 Tage gültig.

Siegel : Ausgefertigt in am um Uhr
(Tag der Verladung)

Der beamtete Tierarzt (5)

(x) Nichtzutreffendes streichen.
(2) Bei Versand mit Eisenbahn- oder Lastwagen sind die jeweiligen Kennzeichen oder Nummern, bei Versand mit einem Flug

zeug die Flugnummer einzutragen.
(3) Diese Frist bezieht sich auf den Tag der Verladung.
(4 ) Die Blutserumagglutination wird nur bei Schweinen durchgeführt, die mehr als 25 Kilogramm wiegen.
(5 ) In Belgien: „Inspecteur vétérinaire"; in Frankreich: „Directeur départemental des Services vétérinaires"; in Italien: „Ve

terinario provinciale"; in Luxemburg: „Inspecteur vétérinaire"; in den Niederlanden: „Distriktinspekteur".
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MUSTER IV

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG (*)
für den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der EWG

— Schlachtschweine — ( 2 )

Nr.

Versandland :

Zuständiges Ministerium:

Aussteilende Behörde :

I. Zahl der Tiere:

II . Angaben zur Identifizierung der Tiere:

Laufende
Nummer
(lfde Nr. )

Schwein oder Ferkel Amtliche Ohrmarken und sonstige
Kennzeichen oder Beschreibungen

III. Herkunft der Tiere :

Lfd. Nr.
gem. Ziff. II Die Tiere

— sind seit mindestens 3 Monaten im Hoheitsgebiet des versendenden Mitglied
staats gehalten worden (3)

— sind jünger als 3 Monate und seit ihrer Geburt im Hoheitsgebiet des versen
denden Mitgliedstaats gehalten worden (3).
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IV. Bestimmung der Tiere :

Die Tiere werden versandt von
( Versandort )

nach

(Bestimmungsort und -land)

mit (3) — Eisenbahnwagen (4) — Lastwagen (4) — Flugzeug (4) — Schiff .

Name und Anschrift des Absenders :

Gegebenenfalls Name und Anschrift seines Bevollmächtigten :

Voraussichtliche Grenzübergangsstelle :

Name und Anschrift des Empfängers :

V. Angaben über den Gesundheitszustand :

Der Unterzeichnete bescheinigt , daß die obenbezeichneten Tiere den folgenden Be
dingungen entsprechen :

a) Sie sind heute untersucht worden und weisen keine klinischen Anzeichen einer
Krankheit auf.

b) Es handelt sich nicht um Tiere, die im Rahmen eines nationalen Seuchentil
gungsverfahrens ausgemerzt werden sollen .

c) Sie sind erworben worden

— in einem im Hoheitsgebiet des versendenden Mitgliedstaats liegenden Be
trieb , in dem seit mindestens 30 Tagen (5) amtlich keine Krankheiten fest
gestellt worden sind, die als auf Schweine übertragbare Krankheiten im
Sinne der für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr geltenden Rege
lung der Anzeigepflicht unterliegen .

Der Betrieb liegt darüber hinaus im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone
und ist nach amtlicher Feststellung während der letzten 3 Monate (3 ) frei
von Maul- und Klauenseuche , Rinderbrucellose, Schweinebrucellose ,
Schweinepest und ansteckender Schweinelähme (Teschener Krankheit) (3)

— auf einem für den Versand in einem anderen Mitgliedstaat amtlich zu
gelassenen Markt für Schlachttiere (3).

d) Sie sind unmittelbar vom

— Betrieb (3)

— Betrieb zum Markt und von dort (3)

— nicht — über eine Sammelstelle (3 )

abgesondert von allen anderen Klauentieren mit Ausnahme der Schlachtrinder
und -Schweine, die den im innergemeinschaftlichen Handelsverkehr geforder
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ten Bedingungen genügen, in vorher gereinigten und mit einem amtlich zu
gelassenen Mittel desinfizierten Transportmitteln sowie gegebenenfalls Be
hältern zur Verladestelle befördert worden.

Die Verladestelle liegt im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone.

VI . Diese Bescheinigung ist vom Tage der Verladung an gerechnet 10 Tage gültig .

Siegel : Ausgefertigt in am um Uhr
(Tag der Vorladung)

Der beamtete Tierarzt (6)

( 1 ) Die Gesundheitsbescheinigung darf nur für die Tiere, die m einem Eisenbahnwagen , Lastkraftwagen oder Flugzeug gemein
sam befördert werden, vom gleichen Versender stammen und für den gleichen Empfänger bestimmt sind, einheitlich aus
gestellt werden ; bei einer Beförderung per Schiff ist jeweils für zehn Tiere eine Gesundheitsbescheinigung auszustellen .

( 2) Schlachtschweine : Schweine, die dazu bestimmt sind, sofort nach ihrer Ankunft im Bestimmungsland unmittelbar zu einem
Schlachthof oder auf einen Markt, der an einen Schlachthof angrenzt, gebracht zu werden; die Vorschriften dieses Marktes
dürfen den Abtrieb sämtlicher Tiere, vor allem nach Beendigung des Marktes, nur zu einem von der zuständigen Zentral
behörde dafür genehmigten Schlachthof gestatten .

(3 ) Nichtzutreffendes streichen .
(4 ) Bei Versand mit Eisenbahn- oder Lastwagen sind die jeweiligen Kennzeichen oder Nummern, bei Versand mit einem Flug

zeug die Flugnummer einzutragen .
( 5 ) Diese Frist bezieht sich auf den Tag der Verladung.
(6 ) In Belgien: „ Inspecteur vétérinaire"; in Frankreich : „Directeur départemental des Services vétérinaires"; in Italien: „YY

terinario provinciale"; in Luxemburg : „Inspecteur vétérinaire"; in den Niederlanden : „Distriktinspekteur ".

ANHÖRUNG DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Regelung viehseuchen
rechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit

Rindern und Schweinen

A. BITTE UM STELLUNGNAHME

Der Rat hat auf seiner 89 . Tagung am 13 . Dezember 1962 beschlossen, den
Wirtscha/fts- und Sozialaussehuß gemäß Artikel 100 des Vertrages zu dem Vor
schlag der Kommission für folgendes; anzuhören :

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher
Fragen beim innergemeinschaftl ieben Handelsverkehr mit Rindern und.
Schweinen .

Die Bitte um Stellungnahme wurde dem Präsidenten des Wirtschafts- und
Sozialafusschusses , Herrn E. Roche, vom Präsidenten des Rates , Herrn
E Colombo, mit Schreiben vom 21 . Dezember 1962 übermittelt . Der Richtlinien
entwurf wird nachstehend wiedergegeben .
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Vorschlag für eine Richtlinie des Rates
zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr

mit Rindern und Schweinen

DER RAT DER EUROPAISCHEN WIRTSCHAFTS
GEMEINSCHAFT —

der Verpflichtung, die den Verboten und Beschrän
kungen zugrunde liegenden Vorschriften einander
anzugleichen, soweit die zwischen ihnen bestehen
den Unterschiede eine Erschwerung für die Ver
wirklichung und das Funktionieren der gemein
samen Agrarpolitik darstellen.

Im Rahmen dieser Angleichung muß dem Ver
sandland die Verpflichtung auferlegt werden, da
für zu sorgen, daß die für den innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr bestimmten Zucht-, Nutz
und Schlachtrinder und -Schweine, ferner die Her
kunfts- und Verladeorte dieser Tiere sowie die
Transportmittel bestimmte Voraussetzungen in
veterinärpolizeilicher Hinsicht erfüllen, um sicher
zustellen, daß diese Tiere keine Quelle für die Ver
breitung ansteckender Krankheiten werden .

Damit die Mitgliedstaaten die Gewähr dafür
haben, daß diese Voraussetzungen beachtet werden,
ist es zweckmäßig, die Ausstellung einer Gesund
heitsbescheinigung durch einen beamteten Tierarzt
vorzusehen ; die Bescheinigung soll den Tiersen
dungen beigefügt werden und bis zum Eintreffen
im Bestimmungsland bei ihnen verbleiben.

Die Mitgliedstaaten müssen das Recht haben, das
Verbringen von Rindern und Schweinen in ihr Ge
biet zu untersagen, wenn festgestellt wird, daß
diese von einer ansteckenden Krankheit befallen ,
einer solchen Erkrankung verdächtig sind, oder,
ohne selbst erkrankt zu sein, eine solche Krankheit
übertragen können ; dies gilt ebenso für den Fall,
daß die Tiere nicht den von der Gemeinschaft er
lassenen veterinärpolizeilichen Bestimmungen ent
sprechen.

Es ist nicht gerechtfertigt, den Mitgliedstaaten
zu erlauben, aus anderen als veterinärpolizeilichen
Gründen das Verbringen von Rindern und Schwei
nen in ihr Gebiet zu untersagen. Dem Absender
oder seinem Bevollmächtigten muß daher auf An
trag die Möglichkeit gegeben werden, die Tiere in
das Versandland zurückzubeordern, sofern dem
keine veterinärpolizeilichen Bedenken entgegen
stehen .

Um den Beteiligten Gelegenheit zu geben, die
Gründe für ein Verbot zu beurteilen, muß dem Ab
sender oder seinem Bevollmächtigten sowie der zu
ständigen Behörde des Versandlandes eine Begrün
dung dieses Verbots gegeben werden.

Um dem Absender im Falle eines Rechtsstreits
zwischen ihm und der Behörde des Bestimmungs
landes über die Berechtigung eines Verbots ein
zusätzliches Beweismittel zu geben , erscheint es
angebracht, ihm die Möglichkeit einzuräumen, das
Gutachten eines neutralen tierärztlichen Sachver
ständigen einzuholen.

Es ist möglich, ohne auf dem Gebiet des Ge
sundheitsschutzes Risiken einzugehen, in bestimmten
Fällen und für bestimmte Tierarten die in dieser
Richtlinie vorgesehenen allgemeinen Vorschriften

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere
auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Anhörung des Europäischen Parlaments
und

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung Nr. 20 des Rates zur schritt
weisen Errichtung einer gemeinsamen Marktorgani
sation für Schweinefleisch wird seit dem 30. Juli
1962 angewendet ; die Verordnung regelt auch den
Handel mit Lebendvieh.

Eine ähnliche Verordnung, die ebenfalls Lebend
vieh betrifft, soll ab 1 . November 1962 für Rind
fleisch angewendet werden.

Die genannten Verordnungen ersetzen die Viel
falt der traditionellen Schutzmaßnahmen an der
Grenze durch eine einheitliche Regelung, um den
innergemeinschaftlichen Warenverkehr zu erleich
tern ; die im Rahmen dieser Regelung vorgesehenen
Maßnahmen werden im Laufe der Übergangszeit
schrittweise abgebaut.

Die durch die genannten Verordnungen einge
führte Regelung wird jedoch so lange nicht die er
warteten Wirkungen haben, als der innergemein
schaftliche Handel mit Schweinen und Rindern
durch die bestehenden Unterschiede zwischen den
veterinärrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaa
ten erschwert wird .

Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und
parallel zu den bereits beschlossenen Verordnun
gen über die schrittweise Errichtung gemeinsamer
Marktorganisationen müssen daher Maßnahmen
getroffen werden, um die genannten Unterschiede
zu beseitigen ; es ist daher erforderlich, die veteri
närrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten an
einander anzugleichen.

Zwar haben die Mitgliedstaaten nach Artikel 36
des Vertrages das Recht, die zum Schutz der Ge
sundheit und des Lebens von Menschen und Tieren
gerechtfertigten Einfuhr-, Ausfuhr- und Durch
fuhrverbote oder -beschränkungen aufrechtzuer
halten ; dieses Recht entbindet sie jedoch nicht von
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dadurch elastisch zu gestalten, daß die Bestim
mungs- und Transitländer allgemeine oder beson
dere Abweichungen zulassen können.

Auf einigen Gebieten, auf denen sich besondere
Probleme ergeben, kann die Angleichung der Vor
schriften der Mitgliedstaaten erst im Anschluß an
eine eingehendere Prüfung verwirklicht werden.

Es empfiehlt sich, ein Revisionsverfahren für die
Anlagen B—D vorzusehen, da die darin erwähnten
Regeln der Entwicklung unterliegen. Mit Rücksicht
auf den technischen Charakter dieser Regeln ist es
angebracht, eine solche Revision der Kommission zu
übertragen . Eine etwaige Änderung der Anlage A
soll jedoch dem Rat vorbehalten bleiben —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

g) Amtlich anerkannter brucellosefreier Rinder
bestand: Rinderbestand, der den in der Anlage A.,
zu II A 2 genannten Bedingungen entspricht ;

h) Brucellosefreier Rinderbestand : Rinderbe
stand der den in der Anlage A zu II A 3 genannten
Bedingungen entspricht ;

i) Brucellosefreies Schwein: Schwein, das den in
der Anlage A, zu II B 1 genannten Bedingungen
entspricht ;

k) Brucellosefreier Schweinebestand : Schweine
bestand, der den in der Anlage A, zu II B 2 ge
nannten Bedingungen entspricht ;

1) Seuchenfreie Zone : Zone mit einem Durch
messer von 20 km, in der nach amtlicher Feststel
lung seit mindestens 30 Tagen vor der Verladung
— vorbehaltlich der Vorschriften des Artikels 3
Absatz (12) —

— bei Rindern und Schweinen kein Fall von
Maul- und Klauenseuche

— bei Schweinen allein darüber hinaus kein
Fall von Schweinepest und ansteckender Schweine
lähme

aufgetreten ist ;

m) Beamteter Tierarzt : von der zuständigen Zen
tralbehörde des Mitgliedstaats bezeichneter Tier
arzt ;

n) Versandland : Mitgliedstaat, von dem aus Rin
der und Schweine in einen anderen Mitgliedstaat
versandt werden ;

o) Bestimmungsland : Mitgliedstaat, in den Rin
der und Schweine aus einem anderen Mitgliedstaat
versandt werden ;

p) Transitland: Mitgliedstaat , durch den Rinder
und Schweine von einem in einen anderen Mit
gliedstaat befördert werden.

Artikel 1

Diese Richtlinie bezieht sich auf den mnerge
meinschaftlichen Handelsverkehr mit Zucht-, Nutz
und Schlachtrindern und Zucht-, Nutz- und
Schlachtschweinen.

Artikel 2

Im Sinne dieser Richtlinie sind :

Artikel 3

a) Betrieb : landwirtschaftlicher Betrieb oder
amtlich überwachter Händlerstall, der im Gebiet
eines Mitgliedstaats liegt und in dem Zucht-, Nutz
oder Schlachttiere üblicherweise gehalten oder auf
gezogen werden ;

b) Schlachttiere : Rinder und Schweine, die dazu
bestimmt sind, unmittelbar nach ihrer Ankunft im
Bestimmungsland zu einem Schlachthof gebracht zu
werden, um dort in kürzester Frist geschlachtet zu
werden ;

c) Zucht- und Nutztiere: alle übrigen Rinder
und Schweine, insbesondere solche, die zur Zucht,
zur Erzeugung von Milch, zur Mast oder zur Ver
wendung als Zugtiere bestimmt sind ;

d) Tuberkulosefreies Rind: Rind, das den in der
Anlage A zu 1 1 genannten Bedingungen entspricht ;

e) Amtlich anerkannter tuberkulosefreier Rinder
bestand: Rinderbestand, der den in der Anlage A,
zu 12 genannten Bedingungen entspricht ;

f) Brucellosefreies Rind: Rind, das den in der
Anlage A, zu IIA1 genannten Bedingungen ent
spricht ;

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, daß nur
solche Rinder und Schweine aus seinem Gebiet in
das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats versandt
werden, die den allgemeinen Bedingungen nach Ab
satz (2) sowie den für bestimmte Kategorien von
Rindern und Schweinen in den Absätzen (3) bis (7)
vorgesehenen besonderen Bedingungen entsprechen .

(2) Die von dieser Richtlinie betroffenen Rinder
und Schweine müssen

a) am Tage der Verladung frei von klinischen
Anzeichen einer Krankheit sein ;

b) auf einem Betrieb erworben worden sein ;
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c) dort während der letzten 30 Tage vor der Ver
ladung gehalten worden sein ; der Betrieb muß nach
amtlicher Feststellung folgenden Bedingungen ent
sprechen :

— er muß im Mittelpunkt einer seuchenfreien
Zone liegen ;

— auf dem Betrieb selbst darf seit mindestens
3 Monaten vor der Verladung kein Fall von Maul
und Klauenseuche oder Rinderbrucellose und — so ¬
weit es sich um Schweine handelt — darüber hin
aus kein Fall von Schweinebrucellose , Schweinepest
oder ansteckender Schweinelähme aufgetreten sein ;

— auf dem Betrieb dürfen des weiteren seit
mindestens 30 Tagen vor der Verladung keine son
stigen auf die betreffende Tierart übertragbaren
Krankheiten aufgetreten sein, die im Versandland
einer Melde- oder Anzeigepflicht unterliegen ;

d) durch amtliche oder amtlich anerkannte Ohr
marken gekennzeichnet sein, an deren Stelle bei
Schweinen ein dauerhafter, die Identifizierung
sichernder Stempelaufdruck treten kann ;

e) unmittelbar ' vom Betrieb

— abgesondert von allen anderen Klauentieren
mit Ausnahme der Rinder und Schweine, die den
im innergemeinschaftlichen Handelsverkehr gefor
derten Bedingungen genügen ;

— getrennt nach Zucht- und Nutztieren und
nach Schlachttieren ;

— in vorher gereinigten und mit einem im Ver
sandland amtlich zugelassenen Mittel desinfizierten
Transportmitteln unter Verwendung ebenso be
handelter Anbindevorrichtungen zur Verladestelle
befördert werden ;

f) nach Maßgabe der Bestimmungen des Buch
staben e) von der Verladestelle aus ins Bestim
mungsland verladen werden ; die Verladestelle muß
im Mittelpunkt einer seuchenfreien Zone liegen ;

g) unmittelbar nach der Verladung in kürzester
Frist der abfertigenden Grenzübergangsstelle des
Versandlandes zugeleitet werden ;

h) während des Versands in das Bestimmungs
land von einer Gesundheitsbescheinigung nach Maß
gabe der Anlage E (Muster I bis Muster IV) be
gleitet werden, die am Tage der Verladung zumin
dest in der Sprache des Bestimmungslandes aus
gestellt sein muß und von diesem Tage an 10 Tage
Gültigkeit hat.

(3 ) Zucht- und Nutzrinder im besonderen müssen

a) spätestens 15 Tage oder frühestens 4 Monate
vor der Verladung gegen die Maul- und Klauen
seuchetypen A, O und C mit einem von der zu

ständigen Behörde des Versandlandes zugelassenen
und geprüften Impfstoff, der auf der Grundlage
inaktivierter Viren hergestellt ist , schutzgeimpft
worden sein ;

b) aus einem amtlich anerkannten tuberkulose
freien Rinderbestand stammen und selbst tuber
kulosefrei sein, insbesondere bei einer nach Maß
gabe der Bestimmungen der Anlagen A und B durch
geführten intradermalen Tuberkulinprobe negativ
reagiert haben ;

c) aus einem amtlich anerkannten brucellose
freien Rinderbestand stammen und selbst brucel
losefrei sein, insbesondere bei einer nach Maßgabe
der Bestimmungen der Anlagen A und C durch
geführten Blutserumagglutination einen Titer von
weniger als 30 Internationalen Agglutinationsein
heiten pro Milliliter aufgewiesen haben ;

d) wenn es sich um milchgebende Rinder han
delt, frei von klinischen Anzeichen einer Euter
entzündung sein ; darüber hinaus darf eine nach
Maßgabe der Bestimmungen der Anlage D durch
geführte Milchanalyse weder zur Feststellung von
Anzeichen eines charakteristischen Entzündungszu
standes noch zur Feststellung spezifisch pathogener
Keime geführt haben .

(4) Zucht- und Nutzschweine im besonderen müs
sen aus einem brucellosefreien Schweinebestand
stammen und selbst brucellosefrei sein , insbesondere
bei einer nach Maßgabe der Bestimmungen der An
lagen A und C durchgeführten Blutserumaggluti
nation einen Titer von weniger als 30 Internationa
len Agglutinationseinheiten pro Milliliter aufge
wiesen haben ; die Blutserumagglutination wird nur
bei den Schweinen durchgeführt , die mehr als
25 Kilogramm wiegen.

(5) Schlachttiere im besonderen dürfen nicht zu
den Rindern oder Schweinen gehören, die nach
Maßgabe eines von einem Mitgliedstaat durchge
führten Seuchentilgungsverfahrens auszumerzen
sind .

(6) Schlachtrinder im besonderen , soweit sie älter
als 4 Monate sind, müsser\

a) spätestens 15 Tage oder frühestens 4 Monate
vor der Verladung gegen die Maul- und Klauen
seuchetypen A, O und C mit einem von der zu
ständigen Behörde des Versandlandes zugelassenen
und geprüften Impfstoff, der auf der Grundlage
inaktivierter Viren hergestellt ist , schutzgeimpft
worden sein ;

b) falls sie nicht aus einem amtlich anerkannten
tuberkulosefreien Rinderbestand stammen, negativ
auf eine nach Maßgabe der Bestimmungen der An
lagen A und B durchgeführte intradermale Tuber
kulinprobe reagiert haben ;

c) falls sie weder aus einem amtlich anerkannten
brucellosefreien noch aus einem brucellosefreien
Rinderbestand stammen, bei einer nach Maßgabe der
Bestimmungen der Anlagen A und C durchgeführten
Blutserumagglutination einen Titer von weniger als
30 Internationalen Agglutinationseinheiten pro Milli
liter aufgewiesen haben.
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Artikel 4

(1 ) Bis zum Erlaß einer anderweitigen Regelung
durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft müs
sen alle für den innergemeinschaftlichen Handels
verkehr bestimmten Zucht- und Nutztiere seit min
destens 6 Monaten, Schlachttiere seit mindestens
3 Monaten vor Beginn der in Artikel 3 Absatz (2)
Buchstabe c) bezeichneten 30-Tage-Frist auf dem
Gebiet eines Mitgliedstaats gehalten worden sein .
Sofern diese Tiere jünger sind als 6 bzw. 3 Monate,
müssen sie seit ihrer Geburt auf dem Gebiet eines
Mitgliedstaats gehalten worden sein.

(2) In allen Fällen des Absatzes ( 1 ) sind ent
sprechende Angaben in die Gesundheitsbescheini
gung nach Anlage E (Muster I bis Muster IV) auf
zunehmen.

(7 ) Zum innergemeinschaftlichen Handelsverkehr
sind auch zugelassen : Zucht-, Nutz- und Schlacht
tiere, die auf einem zum Versand in einen anderen
Mitgliedstaat amtlich zugelassenen Markt erworben
worden sind, sofern dieser folgenden Bedingungen
entspricht :

— er muß unter der Aufsicht eines beamteten
Tierarztes stehen ;

— er muß im Mittelpunkt einer seuchenfreien
Zone liegen und darüber hinaus an einem Ort ab
gehalten werden, an dem am gleichen Tage kein
anderer Viehmarkt stattfindet ;

— er darf — nach vorhergehender Desinfektion —
nur entweder als Markt für Zucht- und Nutztiere
oder als Markt für Schlachttiere dienen, wobei
alle aufgetriebenen Tiere den auf sie anwendbaren
Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Han
delsverkehr, wie sie in den Absätzen (2) bis (6)
— mit Ausnahme des Absatzes (2) Buchstabe b) —
sowie in Artikel 4 vorgeschrieben sind , entsprechen
müssen, insbesondere nach Maßgabe des Absatzes (2)
Buchstabe e) auf den Markt befördert worden sind.

Auf solchen Märkten erworbene Tiere müssen
unmittelbar von dort nach Maßgabe des Absatzes (2)
Buchstaben e) und g) der Verladestelle zugeleitet
und in das Bestimmungsland versandt werden.

Artikel 5

Die für die Impfung nach Artikel 3 Absatz (3)
Buchstabe a) und Absatz (6) Buchstabe a) benö
tigten Impfstoffe sind, wenn sie nicht in dem be
treffenden Mitgliedstaat hergestellt werden, in
einem anderen Mitgliedstaat zu erwerben, es sei
denn, daß neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder
ein Mangel an bisher als geeignet anerkannten
Impfstoffen einen Erwerb außerhalb der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft notwendig macht .
Falls künftig andere Virustypen oder Varianten
der Maul- und Klauenseuche als die Typen A, O
und C auftreten sollten, gegen die die bisher ver
wendeten Impfstoffe keinen oder nur einen unvoll
ständigen Schutz bieten , kann jeder Mitgliedstaat
beschleunigt die erforderlichen Maßnahmen für eine
entsprechende Vaccinezusammensetzung und die
Anwendung dieser Impfstoffe treffen . Gleichzeitig
unterrichtet er die Kommission sowie die anderen
Mitgliedstaaten. Die Kommission kann veranlassen,
daß bei ihr Beratungen über die getroffenen und
gegebenenfalls zu treffenden Maßnahmen aufge
nommen werden.

(8) Die zuständige Zentralbehörde des Versand
landes bestimmt, welche Märkte im Sinne des Ab
satzes (7) als Märkte für Zucht- und Nutztiere oder
als Märkte für Schlachttiere zugelassen werden . Sie
teilt diese Zulassungen und die Bezeichnung dieser
Märkte den zuständigen Zentralbehörden der übri
gen Mitgliedstaaten und der Kommission mit .

(9 ) Die zuständige Zentralbehörde des Versandlan
des regelt , in welcher Weise die amtliche Uber
wachung der in Absatz (7) vorgesehenen Märkte im
einzelnen durchzuführen ist .

Artikel 6
(10) Im Fall des Absatzes (7) sind entsprechende
Angaben in die Gesundheitsbescheinigungen nach
Anlage E (Muster I bis Muster IV) aufzunehmen.

( 11 ) Die zuständige Zentralbehörde des Versand
landes regelt , in welcher Weise die amtliche Über
wachung der Händlerställe im einzelnen durchzu
führen ist .

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten die Liste der Grenz
übergangsstellen mit, die beim Verbringen von
Rindern und Schweinen in sein Gebiet zu benutzen
sind .

(2) Jedes Bestimmungsland kann verlangen, daß
der Absender oder sein Bevollmächtigter die zu
ständige Behörde dieses Landes binnen bestimmter
Fristen von der Ankunft eines Rinder- oder
Schweinetransports, insbesondere über seinen Um
fang, die Grenzübergangsstelle sowie die voraus
sichtliche Ankunftszeit unterrichtet .

(3 ) Jedes Bestimmungsland kann das Verbringen
von Rindern und Schweinen in sein Gebiet unter
sagen, wenn

(12) War der Betrieb oder war die Zone wegen
des Auftretens einer auf die betreffende Tierart
übertragbaren Krankheit amtlich angeordneten
Sperrmaßnahmen unterworfen, so beginnen die in
Absatz (2) Buchstabe c) Unterabsätze 1 bis 3 und
Artikel 2 Buchstabe 1) bezeichneten Fristen von
dem Zeitpunkt an zu laufen , zu dem diese Sperr
maßnahme amtlich aufgehoben wurde .
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a) diese von einer im Bestimmungsland anzeige
oder meldepflichtigen Tierkrankheit befallen, einer
solchen Erkrankung verdächtig sind, oder — ohne
selbst erkrankt zu sein — verdächtig sind, derartige
Erkrankungen auf andere Tiere zu übertragen, oder

b) bei ihnen die Vorschriften der Artikel 3 und 4
nicht beachtet worden sind.

In Entscheidungen nach Satz 1 muß auf Antrag
des Absenders oder seines Bevollmächtigten die
Rückbeförderung in das Versandland zugelassen
werden, sofern dem nicht veterinärpolizeiliche Be
denken entgegenstehen .

— in Abweichung von Artikel 3 Absatz (3) Buch
stabe a) und Absatz (6) Buchstabe a) bei Zucht-,
Nutz- und Schlachtrindern durch eine frühestens
10 Tage vor der Verladung mit einem von der zu
ständigen Behörde des Versandlandes zugelassenen
und geprüften und von der zuständigen Behörde des
Bestimmungslandes anerkannten Serum gegen Maul
und Klauenseuche durchgeführte Impfung ersetzt
werden kann ;

b) Zucht- und Nutzrinder in Abweichung von
Artikel 3 Absatz (3) Buchstabe c) aus einem brucel
losefreien Rinderbestand stammen ;

c) Schlachtrinder in Abweichung von Artikel 3
Absatz (6) Buchstabe b) positiv auf die Tuberkulin
probe reagiert haben ;

d) Schlachtrinder in Abweichung von Artikel 3
Absatz (6) Buchstabe c) bei einer Blutserumagglu
tination einen Titer von 30 oder mehr Internatio
nalen Agglutinationseinheiten pro Milliliter aufge
wiesen haben.

(2) Erteilt ein Bestimmungsland eine allgemeine
Genehmigung nach Absatz ( 1 ), so hat es die üb
rigen Mitgliedstaaten und die Kommission hiervon
unverzüglich zu unterrichten.

(3) Erteilt ein Bestimmungsland eine der in Ab
satz (1 ) vorgesehenen Genehmigungen, so ist im
Falle eines Transits auch eine entsprechende Geneh
migung der betreffenden Transitländer herbeizu
führen .

(4) Die Versandländer treffen alle erforderlichen
Bestimmungen, um sicherzustellen, daß in die Ge
sundheitsbescheinigungen nach Anlage E (Muster I
und Muster II) eine Angabe darüber aufgenommen
wird, daß von einer der in Absatz (1 ) vorgesehenen
Möglichkeiten Gebrauch gemacht worden ist .

(4) Die zuständige Behörde des Bestimmungslan
des kann, sofern es sich um eine Sendung von
Schlachttieren handelt, aus veterinärpolizeilichen
Gründen den Schlachthof bestimmen, dem diese
Sendung zugeleitet werden muß, sowie die Frist
festlegen, innerhalb derer die Tiere abgeschlachtet
werden müssen.

(5) Stellen sich Gründe, die eine Maßnahme nach
Absatz (3) Satz 1 gerechtfertigt hätten, erst nach
dem Verbringen von Zucht- und Nutztieren in das
Gebiet des Bestimmungslandes heraus, so hat die
zuständige Zentralbehörde des Versandlandes auf
Antrag der zuständigen Zentralbehörde des Bestim
mungslandes die erforderlichen Untersuchungen an
zustellen und ihr deren Ergebnis unverzüglich mit
zuteilen.

(6) Die gemäß Absatz (3) und (4) getroffenen Ent
scheidungen der zuständigen Behörde sind dem Ab
sender oder seinem Bevollmächtigten mitzuteilen
und zu begründen. Auf Antrag müssen diese Ent
scheidungen einschließlich der Gründe dem Antrag
steller unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden,
unter Beifügung einer Belehrung, aus welcher der
Antragsteller entnehmen kann, welche Rechtsmittel
oder Rechtsbehelfe das geltende Recht vorsieht und
in welcher Form und innerhalb welcher Frist sie
eingelegt werden müssen .

Die vorbezeichneten Entscheidungen sind eben
falls der zuständigen Zentralbehörde des Versand
landes mitzuteilen.

Artikel 8

Unberührt bleiben — bis zum Erlaß einer ander
weitigen Regelung durch die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft — Bestimmungen der Mitglied
staaten, die sich auf Rinder und Schweine beziehen,
denen Antibiotika, oestrogene oder thyreostatische
Stoffe oder Zartmacher (tenderisers) zugeführt wor
den sind .

Artikel 7

Artikel 9
( 1 ) Die Bestimmungsländer können für den Ein
zelfall oder allgemein einem oder mehreren Ver
sandländern gegenüber die Genehmigung erteilen,
daß

a) die Schutzimpfung gegen Maul- und Klauen
seuche

— in Abweichung von Artikel 3 Absatz (6) Buch
stabe a) bei Schlachtrindern dann entfällt, wenn im
Versandland und in den in Betracht kommenden
Transitländern nach amtlicher Feststellung seit min
destens 6 Monaten vom Tage der Verladung an ge
rechnet kein Fall von Maul- und Klauenseuche auf
getreten ist,

( 1 ) Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, die nach dem
Recht der Mitgliedstaaten gegen die in dieser Richt
linie vorgesehenen Entscheidungen der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten gegeben sind, bleiben
von dieser Richtlinie unberührt .

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß
der Absender von Rindern oder Schweinen, die von
den in Artikel 6 Absatz (3) bezeichneten Maßnah
men betroffen werden, berechtigt ist , vor weiteren
Maßnahmen der zuständigen Behörde ein Gutachten
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Kommission durch Richtlinie die in den Anlagen B
bis D festgelegten Bestimmungen ändern.

Artikel 11

eines tierärztlichen Sachverständigen darüber er
statten zu lassen, ob die Voraussetzungen des Ar
tikels 6 Absatz (3) vorgelegen haben.

Der tierärztliche Sachverständige muß die Staats
angehörigkeit eines Mitgliedstaats haben ; er darf
jedoch weder die Staatsangehörigkeit des Versand
landes noch die des Bestimmungslandes besitzen.
Die Kommission stellt auf Vorschlag der Mitglied
staaten eine Liste derjenigen tierärztlichen Sach
verständigen auf, die mit der Erstattung derartiger
Gutachten betraut werden können. Sie erläßt nach
Anhörung der Mitgliedstaaten die allgemeinen
Durchführungsvorschriften, insbesondere für das bei
der Erstattung des Gutachtens einzuhaltende Ver
fahren.

Die Mitgliedstaaten setzen innerhalb eines Jah
res nach Notifizierung dieser Richtlinie die erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in
Kraft, um die Bestimmungen dieser Richtlinie und
ihrer Anlagen durchzuführen und teilen dies unver
züglich der Kommission mit.

Artikel 12

Artikel 10
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten ge

richtet.Nach Anhörung der Mitgliedstaaten kann die

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

Der Wirtschafts- und Sozia1ausschuß hat in seiner 28 . Sitzungsperiode am
24-/25 . April 1963 in Brüssel folgende Stellungnahme abgegeben:

STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES

zu der „Richtlinie des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen"

DERWIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — (Dok. CES 263/62) einstimmig darauf verwiesen hat,
daß „eine gleichzeitige Anwendung der auf Ge
meinschaftsebene harmonisierten viehseuchenrecht
lichen Bestimmungen für lebende Tiere unerläßlich
sei , da diese in vielen Punkten mit den gesundheits
polizeilichen Regelungen beim innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch rechtlich
eine Einheit bilden";

in Erwägung, daß die nach Artikel 2 des Rom
Vertrages angestrebte „beschleunigte Hebung der
Lebenshaltung"' auch ernste Bemühungen um den
Schutz und die Förderung der Gesundheit der Be
völkerung voraussetzt ;

gestützt auf das Ersuchen des Präsidenten des
Ministerrats vom 21 . Dezember 1962 um Abgabe
einer Stellungnahme zu der „Richtlinie des Rats zur
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und
Schweinen" gemäß Artikel 43 Absatz (2),

gestützt auf die Stellungnahme der fachlichen
Gruppe für Landwirtschaft vom 11 . April 1963 zu
der genannten Richtlinie,

gestützt auf den Bericht von Frau Landgrebe
Wolff, Berichterstatterin der fachlichen Gruppe für
Landwirtschaft,

gestützt auf seine Beratungen in der XXVIII.
Sitzungsperiode,

in Erwägung, daß der Wirtschafts- und Sozial
ausschuß bereits in seiner Stellungnahme zu den
„Richtlinien für den innergemeinschaftlichen Han
del mit frischem Fleisch" vom 30. Oktober 1962

in Erwägung, daß der gesamte Komplex vete
rinärrechtlicher Maßnahmen gleicherweise dem
Schutz der Gesundheit der Tiere und einem rei
bungslosen Warenaustausch innerhalb der Gemein
schaft dienen soll ;

in Erwägung, daß die Existenz vieler landwirt
schaftlicher Betriebe durch das Einschleppen einer
Tierseuche ernsthaft bedroht werden kann ;
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in Erwägung, daß die wirtschaftliche Lage der
Landwirtschaft ganz unmittelbar davon abhängen
kann, welche Richtlinien für die Bekämpfung von
Tierseuchen erlassen werden und wie man ihre
Durchführung handhabt ;

in Erwägung, daß die vorgelegte Richtlinie die
Angleichung nationaler Bestimmungen erstrebt und
daß dadurch das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes ganz allgemein gefördert wird und gleich
zeitig in vieler Beziehung überhaupt erst die Vor
aussetzung geschaffen wird für hygienische Verhält
nisse auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung,
wie dies den Vorstellungen einer fortschrittlichen
Landwirtschaft entspricht ;

in Erwägung, daß die Erreichung und Sicherung
eines höheren Einkommens für die Landwirtschaft
ganz unmittelbar von einer strengen Handhabung
der Bestimmungen betreffend die Bekämpfung der
Viehseuchen abhängt, da diese die Anhebung der
Produktionsleistung günstig beeinflußt —

GIBT FOLGENDE STELLUNGNAHME AB :

In diesem Zusammenhang müßte der Rat die
Kommission ersuchen, unverzüglich eine Richtlinie
zu erarbeiten, nach der neben Konserven im allge
meinen, vornehmlich bearbeitetes Fleisch , Fleisch
konserven und Fleischerzeugnisse jeder Art zu
nächst harmonisierten und schließlich vereinheit
lichten Vorschriften unterliegen .

Im Verlauf einer absehbaren Zeit wäre schließ
lich eine möglichst umfassende Harmonisierung
aller Bestimmungen auf dem gesamten Gebiet der
Veterinär- und gesundheitspolizeilichen Ordnung in
einfacher und klarer Form anzustreben.

Aus diesen Erwägungen ergibt sich die Notwen
digkeit der Konzipierung eines europäischen Lebens
mittelrechts , das dem Interesse der Verbraucher und
Produzenten sowie dem freien Warenverkehr glei
cherweise dient . Das Ziel und der Weg, es zu er
reichen, müssen jetzt schon sorgfältig und auf weite
Sicht abgesteckt werden .

Der Ausschuß hat mit Befriedigung zur Kenntnis
genommen, daß eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Veterinärdienststellen der einzelnen Staaten
nicht nur innerhalb der Gemeinschaft , sondern auch
in einem größeren Rahmen bereits verwirklicht ist
oder in absehbarer Zeit verwirklicht sein wird.

Eine gesamteuropäische Regelung viehseuchen
rechtlicher Fragen würde dem Gesundheitsschutz
der Bevölkerung und der Förderung einer wett
bewerbsfähigen , vor Rückschlägen durch Gefähr
dung des Tierbestandes weitgehend geschützten
Landwirtschaft gleicherweise dienen .

Außerdem müßte dafür Sorge getragen werden,
daß die viehseuchenrechtlichen Bestimmungen die
gute Versorgung der Verbraucher nicht behindern
und den wirtschaftlichen Belangen und praktischen
Umständen Rechnung tragen.

Die Richtlinien zur Regelung gesundheitspolizei
licher Fragen beim innergemeinschaftlichen Han
delsverkehr mit frischem Fleisch und viehseuchen
rechtlicher Fragen beim Handelsverkehr mit Rin
dern und Schweinen müssen stets als einander er
gänzende Teile einer einheitlichen Gesamtregelung
betrachtet werden. Der Wirtschafts- und Sozialaus
schuß erachtet es als eine besondere Aufgabe der
Kommission , darüber zu wachen, daß keine Dis
kriminierungen zwischen diesen beiden Arten des
Warenverkehrs eintreten.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß billigt den
vorliegenden Entwurf einer Richtlinie vorbehaltlich
nachstehender Bemerkungen :

I. Allgemeine Bemerkungen

Da Krankheitserreger der Rinder und Schweine
auf den Menschen übertragbar sind, haben strenge
hygienische Vorschriften und ihre gewissenhafte
Durchführung lebenswichtige Bedeutung für die Be
völkerung.

Ebenso muß die Leistungsfähigkeit der landwirt
schaftlichen Betriebe geschützt und ihr Viehbestand,
der einen wesentlichen Bestandteil ihres Besitzes
darstellt, vor Schaden durch Seuchen bewahrt wer
den .

Der vorliegende Entwurf einer „Richtlinie zur
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und
Schweinen" stellt einen wertvollen Beitrag auf dem
Wege zur innergemeinschaftlichen Harmonisierung
der nationalen Bestimmungen dar.

Diese vorgesehene Harmonisierung der vieh
seuchenrechtlichen Bestimmungen innerhalb der Ge
meinschaft reicht allein nicht aus . Es besteht des
halb lebhaftes Interesse daran, für den Import und
Export von Rindern und Schweinen, die aus Dritt
ländern stammen oder für diese Länder bestimmt
sind, so bald wie möglich Vorschriften entsprechend
der gemeinschaftlichen Richtlinie zu verwirklichen .

II. Besondere Bemerkungen

In der Präambel

muß außer dem Europäischen Parlament auch die
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
erwähnt werden, da die Befassung des Ausschusses
nach Artikel 43 Absatz (2) des Vertrages vorgesehen
ist .
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allen sechs Ländern Persönlichkeiten mit gleicher
fachlicher Eignung und beruflicher Erfahrung be
trifft. Angesichts der außergewöhnlichen Verant
wortung, die diese Persönlichkeiten übernehmen
müssen, wären Angaben über ihre Ausbildung, Be
rufserfahrung und Eignung zweifellos angebracht .

Die letzte Erwägung der Praambel

wäre in der vorletzten Zeile wie folgt zu ergänzen :

„ . . . ist es angebracht, eine solche Revision der
Kommission nach Anhörung der Mitgliedstaaten
zu übertragen."

Artikel 10 sieht im übrigen diese Anhörung be
reits vor.

Artikel 3

Artikel 1

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß empfiehlt
dem Rat, in einer Absichtserklärung die Kommis
sion zu beauftragen, möglichst bald Vorschläge für
veterinärrechtliche Regelungen auf Gemeinschafts
ebene zu folgenden Problemen zu unterbreiten :

a) Import und Export von Rindern und Schwei
nen aus bzw. nach Drittländern ;

b) Handelsverkehr mit anderen Tieren als Rin
dern und Schweinen, z . B. mit Geflügel ;

c) Handelsverkehr mit bearbeitetem Fleisch ,
Fleischkonserven und Fleischerzeugnissen aller Art.

Nach Ansicht des Ausschusses empfiehlt es sich ,
im Hinblick auf ein größeres Vertrauen in die tat
sächliche Anwendung der Vorschriften dieser Richt
linie der Kommission neben den Mitgliedstaaten ge
wisse Kontrollbefugnisse betreffend die Einhaltung
der Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie zu
verleihen. Die Kommission müßte das Recht haben ,
sich durch Stichproben Gewißheit darüber zu ver
schaffen.

Gelangt die Kommission bei dieser Kontrolle zu
der Schlußfolgerung, daß die gesundheitspolizei
lichen Voraussetzungen für den innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr nicht erfüllt sind, so sollte
auch sie nach Ansicht des Ausschusses berechtigt
sein, die in Artikel 6 Absatz (3) den Mitgliedstaaten
übertragenen Befugnisse sofort auszuüben.

Eine derartige Erweiterung der Befugnisse eines
Organs der Gemeinschaft würde mit den Bemühun
gen um europäische gesundheitspolizeiliche Vor
schriften und ein europäisches Lebensmittelrecht
völlig im Einklang stehen.

Artikel 2

Zu a)

Zu 2 c)
Die niederländische Fassung von Artikel 2 Buch

stabe a) müßte den anderen Sprachen angepaßt und
wie folgt formuliert werden :

,, a) Bedrijf : Bedrijf van een veehouder of een
onder overheidstoezicht staande stal van een
veekoopman gelegen op het . . ." (Rest unver
ändert).

Der Ausschuß billigt den Vorschlag der Kom
mission, die eine einheitliche Frist von 30 Tagen
für alle von der Richtlinie erfaßten Tiere vorsieht .

Er ersucht jedoch den Rat, die Mitgliedstaaten
zu veranlassen, für den Handelsverkehr mit Dritt
ländern entsprechende Anforderungen zu stellen,
wie sie in Absatz (2) c) für den innergemeinschaft
lichen Verkehr festgelegt sind

Zu b)

Zu 2 g)

schlägt der Wirtschafts- und Sozialausschuß vor, das
Wort „unmittelbar" zu streichen.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hält die Be
griffsbestimmung der „Schlachttiere" in einem
ersten Zeitabschnitt für angängig. Er stellt jedoch
klar, daß der Ausdruck „Schlachthof" auch die an
grenzenden Nebengebäude umfassen muß, in denen
ggf. Geschäfte abgewickelt werden können, durch
die die Tiere auf den betreffenden Schlachthof ver
bracht werden .

In einer künftigen Phase sollten nach Ansicht
des Ausschusses in diese Begriffsbestimmung auch
diejenigen Schlachttiere aufgenommen werden, die
im Bestimmungsland zum Verkauf auf Märkte ge
bracht und anschließend unverzüglich zu einem
Schlachthof weitergeleitet werden, allerdings unter
der Voraussetzung, daß bis dahin die Harmonisie
rung der gesundheitspolizeilichen Bestimmungen er
folgt ist .

Artikel 5

Der Ausschuß schlägt vor, den ersten Satz von
Artikel 5 zu streichen, da man seines Erachtens
nicht die absolute Verpflichtung zum Erwerb der
Impfstoffe in den Mitgliedstaaten vorsehen kann.

Zu m)
In Artikel 6 zu 1

regt der Wiftschafts- und Sozialausschuß an, zu
überprüfen, ob der Begriff „amtlicher Tierarzt" in

sollte die Liste der Grenzübergangsstellen, die der
Kommission und den anderen Mitgliedstaaten mit
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geteilt wird, erst nach Anhörung der beteiligten
Berufsorganisationen aufgestellt werden.

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 8 befaßt sich nach Ansicht des Ausschus
ses mit den Problemen, die streng genommen lebens
mittelrechtlichen Regelungen vorbehalten bleiben
müßten. Nur diejenigen der genannten Stoffe, die
gleichzeitig als Therapeutika dienen, können in die
ser Richtlinie erfaßt werden .

Artikel 9

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß wirft die
Frage auf, ob es nicht zweckmäßiger wäre, die in
diesem Artikel genannten Befugnisse nicht den Be
stimmungsländern , sondern der Kommission zu
übertragen.

Seines Erachtens könnten durch eine Übertragung
dieser Befugnisse auf die Kommission der Erfolg
der Seuchenbekämpfung besser gewährleistet und
die Gefahr einer diskriminierenden Erteilung dieser
Genehmigung vermieden werden .

Um die niederländische Fassung an die anderen
Sprachen anzupassen, sind in Absatz (2) dritte Zeile
die Worte „zou ziin" in „is" zu ändern.

Zu 1 a) Anlage E — Muster II und IV zu Fußnote 1 :
Mit Rucksicht auf eine Erleichterung der vor

gesehenen Kontrolle empfiehlt es sich nach Ansicht
des Ausschusses , den Begriff des „Versandlandes"
durch den enger begrenzten Begriff der „Region" zu
ersetzen.

In diesem Fall wäre es erforderlich, einheitliche
Regeln für die Begrenzung dieser Regionen und für
die Bestimmung der Kontrollmittel aufzustellen.
Wahrscheinlich wird diese an sich sinnvolle Eintei
lung in Regionen erst in einem späteren Stadium
erreicht werden.

Die Forderung, daß „bei einer Beförderung per
Schiff jeweils für 10 Tiere eine Gesundheitsbeschei
nigung auszustellen ist", läßt sich in der Praxis viel
leicht nicht immer streng befolgen. Von dem Prin
zip , daß jedes einzelne Tier überprüft werden muß,
kann aus Sicherheitsgründen nicht abgegangen wer
den, doch ist eine praktische Anpassung an die ge
gebenen Verhältnisse vertretbar, sofern dadurch
nicht die Ermittlung eines Seuchenherdes beein
trächtigt wird.

Beschlossen zu Brüssel , am 24 . April 1963 .
Der Präsident

des Wirtschafts- und
Sozialausschusses

Emile ROCHE

RICHTLINIE DES RATES

vom 26. Juni 1964

zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit frischem Fleisch

{64/433/EWG)

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und
Sozialausschusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung Nr. 20 des Rates über die
schrittweise Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Schweinefleisch (3) wird

DER RAT DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbe
sondere auf die Artikel 43 und 100 ,

auf Vorschlag der Kommission .

nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments f 1),

( 2 ) Siehe Seite 2028 /64 dieses Amtsblatts .
Í 1 ) AB Nr. 134 vom 14 . 12 . 1962 , S. 2871 /62 . ( 3 ) AB Nr. 30 vom 20. 4 . 1962, S. 945 /62 .


